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Rede
gehalten bei der Vorfeier des Geburtsfestes

Seiner Majestät des Kaisers.. -

Hochverehrte Gäste, liebe Amtsgenossen, liebe Schüler!

Wie alljährlich um diese Zeit, so rüstet sich auch heute wieder unser Volk den
Geburtstag seines Kaisers festlich zu begehen. Überall regen sich die Hände, um dem
Tage schon äußerlich durch Fahnenschmuck und Lichterglanz ein festlicheres Gepräge
zu geben; überall im Deutschen Reiche, in Stadt und Land, in allen Ständen, in allen
Berufsarten, ja nicht nur im Deutschen Reiche, sondern überall, wo Deutsche zusammen¬
wohnen, treten einzelne oder ganze Körperschaften, in kleineren oder größeren Kreisen
zusammen, um bei Festschmäusen und Festtrünken ihres Kaisers an diesem Tage zu
gedenken, das Gelübde der Treue zu erneuern und den Segen des Himmels auf den
Kaiser und das Kaiserliche Haus herabzuflehen.

Fürwahr ein erhebendes Fest, ein großartiges, erhebendes Schauspiel, so ein ganzes
Volk an diesem Tage in dem Gefühl herzlicher Hingabe an seinen Kaiser vereinigt
zu sehen! Ein Fest, das uns recht deutlich erkennen läßt, wie tief unser Volk noch von
der hohen Bedeutung des Kaisertums durchdrungen ist, wie froh es ist, daß ihm nach
der langen kaiserlosen Zeit, nach den Zeiten innerer Zerrissenheit und schmählicher
Ohnmacht nach außen, endlich wieder gewährt ist, wonach es sich so lange gesehnt hatte,
wovon seine Dichter so oft gesungen: ein mächtiges, deutsches Kaiserreich!

Noch gibt es viele unter uns, die jene Zeiten der Sehnsucht, jene Zeiten des inneren
Zwistes, der Bürgerkriege miterlebt haben und noch Zeugen sind des Jubels, mit dem
überall im deutschen Lande die Wiedererrichtung des Kaiserreichs an jenem 18. Januar
des Jahres 1871 begrüßt wurde; aber — ein großer Bruchteil unseres Volkes erinnert

* In der wirklich gehaltenen Rede wurden, weil die Zeit drängte, teils auch memoriae vitio einige Sätze
ausgelassen, die hier nachzufügen der Verf. sich berechtigt glaubte. Auch sind für einzelne Behauptungen, vor
allem für die Darlegung der Ansicht des Aristoteles, die Belegstellen in Anmerkungen am Ende der Rede hinzugefügt..
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sich dieser Zeiten nicht mehr, und immer mehr nimmt die Zahl derjenigen zu, für die
der Bestand des deutschen Reiches schon etwas Selbstverständliches geworden ist und
die — wie ja die Menschen im allgemeinen das, was sie besitzen, nicht so zu schätzen
pflegen, wie das, was sie nicht besitzen — schon nicht mehr das volle Verständnis dafür
haben, ein wie wertvolles Gut das deutsche Kaisertum für uns ist.

Auch Ihr, liebe Schüler, habt jene Zeiten der Wiedererrichtung des Reichs nicht
miterlebt. Gewiß feiert auch Ihr Kaisers Geburtstag frohen Herzens mit, wenn auch
zum Teil, ohne tiefer darüber nachgedacht zu haben, weshalb für unser Volk gerade
dieser Tag ein so hoher Festtag ist. Ihr seht Vater und Mutter, Eure Verwandte und
andere, die Euch lieb sind, dieses Fest feiern, und das genügt Euch. Und doch ist es
nötig, daß auch Ihr Euch der hohen Errungenschaft, die wir in unserm Kaisertum
besitzen, recht deutlich bewußt seid, damit auch Ihr dereinst, wenn Ihr erwachsen seid,
jeder nach seinen Kräften, mit daraufhinwirkt, daß unserm Volk dieses so schwer
errungene Gut nicht wieder verloren geht, und damit Ihr gewappnet seid denen entge¬
genzutreten, die es versuchen sollten, es unserm Volke wieder zu rauben. Dieses
Bewußtsein in Euch zu wecken und zu vertiefen, dazu ist aber neben Euren Eltern —
denn die Einwirkung in der Familie ist natürlich immer die wichtigste und wirksamste
— auch die Schule berufen.

Freilich — kann die Schule, die Ihr besucht, kann das Gymnasium diese Aufgabe
auch leisten?

Was mich bestimmt, diese Frage aufzuwerfen, ist jene allbekannte Äußerung, mit
der der Begründer unseres Reiches, Fürst Bismarck, seine Gedanken und Erinnerungen
einleitet. Er sagt dort: „Als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich
Ostern 1832 die Schule — wenn nicht als Republikaner (denn das verhinderte, wie Fürst
Bismarck etwas später hervorhebt, die Stärke der ihm angeborenen preussisch —
monarchischen Gefühle), so doch mit der Überzeugung, daß die Republik die vernünftigste
Staatsform sei, und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen
bestimmen könnten, Einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche
bittere und geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte."

Ist das wirklich das normale Ergebnis des Unterrichts auf den Gymnasien ? Muß
dieser Unterricht mit Notwendigkeit dazu führen, daß die Mehrzahl der Schüler das
Gymnasium mit der Überzeugung verläßt, die vernünftigste Staatsform sei die Republik ?
Wäre das der Fall, so hätten wir die Berechtigung verloren Kaisers Geburtstag mit¬
zufeiern, so wäre es Heuchelei, wenn ich Euch nachher auffordere in das Hoch auf
unsern Kaiser mit einzustimmen; und es scheint mir deshalb eine nicht nur nützliche,
sondern durchaus notwendige Untersuchung, einmal festzustellen, ob wirklich der Unter¬
richt, den Ihr genießt, Euch, soweit nicht Familieneinflüsse das hindern, zu Republikanern
machen muß.
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Freilich, ein Bismarck hat diese Äußerung getan, und ein Zeugnis aus diesem
Munde wiegt schwer.

Von vornherein müssen wir auch zugeben, da auch zahlreich andere gewichtige
Zeugnisse dies bestätigen, daß zu der Zeit, da Bismarck die Schule verließ, tatsächlich
die Mehrzahl der Schüler, die vom Gymnasium abgingen, republikanische Gesinnung
hegten.

Und das ist auch nicht zu verwundern. Aus zwei Gründen.
Zunächst: Unser Volk befand sich zu der Zeit, als Bismarck das Gymnasium

verließ, in seiner staatlichen Entwicklung in einem Übergangszeitalter. Die Zeiten des
mittelalterlichen Lehnstaats, und ebenso die Zeiten der unumschränkten Königsgewalt,
selbst der aufgeklärten Despotie, waren, wie auch Fürst Bismarck es wiederholt in
seinen Gedanken und Erinnerungen, wie in seinen Reden ausgesprochen hat, für unser
Volk vorüber. Die Überzeugung, daß auch dem Volk in dieser oder jener Form ein
Anteil an der Regierung des Staates gegeben werden müsse, war mehr oder weniger in
allen Schichten unseres Volks verbreitet und verlangte mit immer wachsender Stärke
Berücksichtigung. Wie der größte Denker auf dem Gebiete der Staatswissenschaft im
Altertum und ihr eigentlicher Begründer, Aristoteles, es für alle Zeiten endgültig festge¬
stellt hat, und wie auch Bismarck es einmal aussprach, gibt es keine Verfassung, die
einem Volk in allen Abschnitten seiner Entwicklung in gleicher Weise angemessen
wäre. Änderungen in seiner Zusammensetzung, in dem Bildungszustande seiner einzelnen
Teile, in der Bedeutung dieser Teile für die Erhaltung wie für die innere und äußere
Kraftentwicklung des Gesamtstaates werden mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes
über kurz oder lang auch kleinere oder größere Veränderungen in seiner Verfassung
zur Folge haben. Und solche Änderungen hatten in unserm Volk stattgefunden. Teile
unseres Volkes, die durch ihre Bildung, ihre Waffentüchtigkeit, ihren Besitz in den
älteren Zeiten der Geschichte unseres Volkes ausschließlich, später hauptsächlich die
Träger des Staats oder der einzelnen Staaten gewesen waren, hatten allmählich an
Bedeutung verloren; während andere Teile, die in früheren Zeiten wenig Einfluß besessen
hatten, durch Verbreitung einer größeren geistigen und wirtschaftlichen Bildung, durch
Hebung ihres Wohlstands und damit zusammenhängend durch Anwachsen ihrer Zahl
von immer höher steigender Bedeutung nicht bloß für die geistige und wirtschaftliche
Kraft ihres Volkes, sondern auch für seine Wehrkraft wurden. Diese Veränderung hatte
schon früher mit dazu beigetragen, daß in einzelnen Teilen unseres Vaterlandes das
früher ständisch begrenzte Fürstentum in ein unbeschränktes übergehen konnte, das in
dem Schutz und der Förderung, die es den minder berechtigten Ständen zu teil werden
ließ, seine Berechtigung wie seinen Halt hatte. Aber diese Veränderung in der Staats¬
form genügte nicht, vor allem, da nicht immer und nicht überall so tüchtige Fürsten
wie der große Kurfürst, Friedrich Wilhelm L, wie der große Friedrich die unumschränkte
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Herrschergewalt ausübten. Immer mehr nahm die Bedeutung der emporsteigenden
Schichten unsers Volkes zu; und seit der Beendigung der Freiheitskriege waren sie,
zumal ihre Bestrebungen in den Ereignissen in Frankreich immer neuen Ansporn und
Nahrung fanden, mit dem Schutze, den sie in dem unbeschränkten Fürstentum fanden,
nicht nur nicht mehr zufrieden, sondern verlangten immer dringender selbst Anteil an
der Regierung des Staates. Diese Forderungen wurden, wie Ihr aus der Geschichte wüst,
nicht sofort erfüllt; und das hatte zurFolge, daß die Leidenschaft, mit der sie aufgestellt
wurden, nur wuchs, und daß diese Bestrebungen, da sie in ihrem berechtigten Kern
nicht berücksichtigt wurden, über das Ziel, das sie ursprünglich anstrebten, hinausgingen,
nicht mehr nur mit einer Beteiligung des Volkes an der Regierung zufrieden waren,
sondern vielfach völlige Beseitigung der bisherigen Regierungsform, der Monarchie, und
Einführung der Republik verlangten. Weit verbreitet war in der Zeit, als Bismarck die
Schule verließ, dieser Wunsch, vor allem in den gebildeteren Schichten unsers Volkes;
und leicht erklärlich ist es, daß, schon durch den Einfluß der Umgebung, in der sie
aufwuchs, durch den Einfluß von Verwandten, älterer Freunde u. s. w., republikanische
Gesinnung auch in der Jugend auf den Gymnasien geweckt und gefördert wurde; leicht
erklärlich, daß auch viele Lehrer an den Gymnasien die republikanischen Regungen
ihrer Zeit teilten und in diesem Sinn, bewußt oder unbewußt, auf die Jugend einwirkten.

Aber so unleugbar es ist, daß diese allgemeine Richtung der Zeit zu der Verbreitung
republikanischer Gesinnung unter der damaligen gymnasialen Jugend viel beigetragen
hat, so erklärt sie die Tatsache, daß gerade die gymnasiale Jugend besonders lebhaft
von ihr erfüllt war, und vor allem die Tatsache, daß Bismarck die republikanische
Gesinnung als das normale „Produkt" des Unterrichts auf dem Gymnasium bezeichnete,
doch noch nicht genügend. Der Grund lag tiefer.

Ihr alle wißt, wie seit dem Wiederaufleben der klassischen Sprachen bis in den Anfang
des letzten Jahrhunderts diese und besonders die lateinische Sprache das fast einzige
Bildungsmittel in den höheren Schulen waren. Wurde doch z. B., wie viele unter Euch
aus dem Leben Schillers wissen, in der Lateinschule in Ludwigsburg, die Schiller von
seinem 7.—14. Jahre besuchte, der deutschen Sprache nur der Freitag gewidmet,
während die übrige Zeit auf die Beschäftigung mit den alten Sprachen, vor allem mit
der lateinischen verwendet wurde, fast als hätten sich diejenigen, die diese Einteilung
des Unterrichts bestimmt hatten, das Verhältnis der deutschen Sprache zu den alten
Sprachen gleich dem der Fastenspeise zu den Fleischspeisen gedacht. Und wir
können uns darüber nicht wundern. Hatte doch das deutsche Volk damals in seinem
eigenen Schrifttum wenig, was es den Geistesschätzen der griechischen und lateinischen
Schriften zur Seite stellen konnte. Gingen doch damals alle Völker Europas in viel
höherem Maße, als es jetzt noch der Fall ist, bei den Alten in die Schule, und zwar
auf allen Gebieten der Geisteswissenschaften. Ihr wißt aus der Literaturgeschichte,
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welchen Einfluß die griechischen und lateinischen Dichter auf die Entwicklung unserer
Dichtung gehabt haben, wie alle unsere Klassiker, im besonderen auch Goethe und
Schiller, sich an den alt-klassischen Mustern herangebildet haben. Nicht in gleichem
Maße ist es Euch bekannt, wie auch auf allen Gebieten der Geisteswissenschaften, in
allen Zweigen der Philosophie, der Staatswissenschaften, der Rechtswissenschaft, der
Geschichtswissenschaft u. s. w. die Werke der Alten den unerschöpflichen Born bildeten,
aus dem die Schriftsteller ihre Gedanken schöpften, in wie hohem Maße überhaupt alle
Schriftsteller jener Zeit von den Alten abhängig waren. Ihr habt auch schon davon
gehört, daß nicht bloß die Gelehrten, sondern auch Männer der Tat in den Werken der
Alten lebten und webten, daß z. B. Friedrich d. Gr. Ciceros Werke auf seinen Feldzügen
stets mit sich führte, und Ihr werdet Euch deshalb nicht wundern, daß auch die Jugend,
zumal sie infolge der fast ausschließlichen Beschäftigung mit den alten Sprachen und
des früheren Beginns des Unterrichts diese Sprachen in ganz anderer Weise beherrschte
als heute, —- gewiß habt Ihr mit Staunen bei der Erzählung von Schillers Leben gehört,
oder werdet es noch hören, mit welcher Gewandtheit bereits der 12jährige Schiller
lateinische Gedichte verfaßte — voller Begeisterung sich in die alten Schriftsteller
versenkte. Wo hätten sie auch, um nur dies anzuführen, in ihrer eigenen Zeit Reden von
so hinreißender Kraft und solcher Gedankenfülle kennen lernen können, wie sie ihnen
in den Werken Ciceros und des Demosthenes vorgeführt wurden. Solche Redner gab es
damals nicht und konnte es nicht geben, da die Redekunst — abgesehen von der
Kanzelrednerkunst — bei der geringen Entwicklung des öffentlichen Lebens noch in
den Windeln lag. Ist doch noch kürzlich von einem bedeutenden Kenner des Altertums 2)
nachgewiesen worden, in welch' überraschendem Umfange alle Redner der französischen
Revolution — insbesondere der glänzendste unter ihnen, Mirabeau — nicht bloß in der
Form ihrer Reden, sondern auch in ihrem Gedankeninhalt sich an die Muster der Alten,
vor allem an Cicero anlehnten, wie bald die catilinarischen Reden, bald die Miloniana,
bald die philippischen Reden u. s. w. ihnen den Stoff und die Form für ihre donnernden
Reden boten.

Fast alle diese glänzenden Redner, Philosophen, Geschichtschreiber, Dichter des
Altertums, deren Werke die Jugend in den Gymnasien mit Begeisterung las, lebten aber
in Republiken. Republiken zum größten Teil waren es, die so unsterbliche Werke auf
dem Gebiete der Kunst schufen, wie sie das Altertum in der Bildhauerkunst, in dem
Kunstbau hervorgebracht hat, eine Republik, die ein so gewaltiges und so kunstvoll
gefügtes Reich gegründet hatte, wie es das römische Reich war: ist es da zu verwundern,
daß die Jugend mehr oder weniger auf den Gedanken kam, nur in einer Republik
könnte so herrliches, so großes geschaffen werden, und diese Staatsform auch für die
Gegenwart für die beste zu halten geneigt war?

Wirken diese von mir besprochenen Gründe, die es uns erklären, daß die gymnasiale



Jugend in der Zeit, in der Bismarck das Gymnasium besuchte, republikanisch gesinnt
war, nicht auch in demselben Sinne noch in der Gegenwart?

Nein! denn vieles hat sich seitdem geändert.
Zunächst ist das Streben des Volkes nach einem Anteil an der Lenkung des Staates

inzwischen befriedigt worden. In fast allen Staaten Deutschlands, im Reiche sogar durch
die Bewilligung des allgemeinen Stimmrechts in weiterem Umfange als in den andern
Staaten Europas, ist allen Schichten des Volkes die Möglichkeit gegeben, auf die
Gesetzgebung und die Verwaltung Einfluß zu üben, überall ist ihnen das Recht gewährt
worden in einem gewissen Umfange auch in der Rechtsprechung mitzuwirken. Ganz
nach der Lehre des Aristoteles, 2) daß man bei dem Entwurf einer Verfassung nicht
dieses oder jenes vermeintliche Idealbild einer Verfassung zu verwirklichen streben,
sondern entsprechend der Bedeutung, die die einzelnen Glieder des Volkes in dem
betreffenden Zeitpunkt seiner Entwicklung tatsächlich für die Erhaltung und die Macht¬
entwicklung des ganzen Staates hätten, entsprechend den Machtverhältnissen, wie sie
tatsächlich zwischen ihnen beständen, die Regierungsgewalt und die Möglichkeit eines
Einflusses auf die Lenkung des Staates unter sie verteilen müsse, ist auch bei uns die
Regierungsgewalt sowohl in den Einzelstaaten zwischen Fürstentum, den früher maßge¬
benden und jetzt bedeutungsvoller gewordenen Schichten des Volkes, wie im Reiche in
der von Bismarck geschaffenen Verfassung zwischen Kaiser, Bundesstaaten und dem
Volke der wirklichen Bedeutung dieser Teile und ihrer Macht entsprechend verteilt
worden.

Da so der berechtigte Kern des Strebens nach einem Anteil an der Regierung
befriedigt wurde, ist man von den weitergehenden Bestrebungen, dem Streben nach
Einführung einer Republik, zurückgekommen, zumal es unserm Volk, besonders in der
glänzenden Zeit der Regierung Kaiser Wilhelms I. und seines gewaltigen Kanzlers recht
deutlich zum Bewußtsein gebracht wurde, wie wertvoll und wie notwendig die monarchische
Spitze unserem Volke, sowohl in den Einzelstaaten wie in dem ganzen Reiche noch
immer ist. Und dieser Wandel in den politischen Anschauungen wirkte, durch Eltern,
Lehrer u. s. w. vermittelt, natürlich auch auf die Gymnasialjugend ein.

Aber davon abgesehen hat sich auch in unserer Beurteilung der staatlichen
Bildungen des Altertums seit der Jugendzeit Bismarcks ein großer Umschwung vollzogen
und macht sich im Unterricht geltend. Zur Zeit, als Bismarck das Gymnasium besuchte,
hatte die deutsche Geschichtswissenschaft und vor allem die Geschichtschreibung eben
begonnen sich aus dem Tiefstand, 3) in dem sie sich noch um die Mitte des 18. Jahr¬
hunderts befunden hatte, zu der glänzenden Höhe zu erheben, die sie im Laufe des
19. Jahrhunderts durch die Arbeiten Niebuhrs, Rankes, Giesebrechts, Sybels, Häussers,
Droysens, Mommsens, Curtius, Nitzsch und so vieler anderer erreichen sollte. Bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sie sich überhaupt noch keine selbständige Stellung in
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Deutschland errungen, sondern blieb im Dienste anderer Wissenschaften, war die Magd
„teils der Theologie, teils der Jurisprudenz, teils der humaniora" 4). Über die Geschichts¬
werke selbst der tüchtigsten Geschichtsprofessoren ihrer Zeit, die um die Mitte des
18. Jahrhunderts — oder vielmehr noch später — erschienen, wird geurteilt 5), daß die
Geschichte in ihnen fast nur als eine zufällige Anhäufung einzelner Handlungen und
Begebenheiten erscheine, die nur nach äußerlichen Gesichtspunkten beurteilt würden." 5)
Eine geistige Durchdringung des gewaltigen Stoffs, den man angesammelt hatte, fehlte
noch. Die Geschichte erschien in den Werken jener Zeit mehr oder weniger noch als
eine rudis indigestaque moles; von einer Erfassung des ursächlichen Zusammenhangs
der Ereignisse, der Wirkung der Verhältnisse auf die großen in der Geschichte auftre¬
tenden Persönlichkeiten und umgekehrt von der Rückwirkung dieser Persönlichkeiten
auf die Verhältnisse war in ihnen noch wenig zu spüren. Erst kurz vor der Zeit, in der
Bismarck das Gymnasium verließ — nachdem das Muster wenigstens einer künstlerischen
Darstellung der Geschichte, wie Ihr wißt, allerdings schon früher von Schiller gegeben
war — hatte Ranke seine schöpferische Tätigkeit begonnen, war durch Niebuhrs grund¬
legende römische Geschichte, deren letzter Band erst in dem Jahre erschien, in welchem
Bismarck das Gymnasium verließ, war außerdem durch Boeckh's „Staatshaushalt der
Athener", dessen letzter Band erst 1840 veröffentlicht ist, eine neue Methode der
Geschichtsforschung und im besonderen eine verständnisvollere Auffassung des Altertums
angebahnt worden.

Diesem Stande der Geschichtswissenschaft entsprechend, lag natürlich auch der
Geschichtsunterricht auf den Gymnasien sehr im argen. Einen Unterricht in der Geschichte,
wie Ihr ihn heute erhaltet, gab es nicht. Einen Geschichtsunterricht, der mit einem
Gesamtüberblick über die Entwicklung der einzelnen Völker eine Darlegung des inneren
Zusammenhangs aller Ereignisse verband, die innere Entwicklung ebenso berücksichtigte
wie die äußere, gab es nicht und konnte es nicht geben, da die wissenschaftliche
Vorarbeit fehlte. Es war schon ein Fortschritt, daß überhaupt ein besonderer Unterricht in
der Geschichte erteilt wurde. Die erste Instruktion über den geschichtlich-geographischen
Unterricht, die es sich zum Ziel setzte, diesen Unterricht planmäßiger zu gestalten, und
die ihrer Zeit ein großes Aufsehen erregte, auch äußerst fruchtbar wirkte, wurde erst im
Jahre 1830 und nur für die Provinz Westphalen herausgegeben; erst 2 Jahre später, im
Jahre 1832, also in dem Jahre, in dem Bismarck das Gymnasium verließ, folgte ihr „ein Plan
für den Geschichtsunterricht auf den oberen Klassen des Gymnasiums in Preussen."

Daß bei dieser Beschaffenheit des Geschichtsunterrichts überhaupt, auch von der
Geschichte des Altertums keine zusammenhängende Darstellung gegeben wurde, die die
Anfänge der Entwicklung der alten Staaten und ihren Ausgang ebenso berücksichtigte
wie den Höhepunkt ihrer Entwicklung, die unparteiisch Licht- und Schattenseiten in
der Entwicklung der alten Völker hervorhob, ist selbstverständlich. Im wesentlichen
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erfuhren die Schüler damals an den Gymnasien von der alten Geschichte nur das, was
in den von ihnen gelesenen Schriftstellern stand. 6) Mit Demosthenes trauerten sie über
den Untergang der Freiheit Griechenlands in der Schlacht bei Chaeronea und sahen in
Philipp nur den ränkevollen, ehrgeizigen Vernichter dieser Freiheit. Mit den römischen
Schriftstellern lernten sie alle Tyrannen hassen und sich für die republikanische Herr¬
lichkeit des römischen Staates begeistern. Die römische Kaisergeschichte wurde ihnen
im wesentlichen nur aus Tacitus bekannt, und die römischen Kaiser erschienen ihnen
deshalb im großen und ganzen als eine Reihe wahnwitziger Wüteriche. Von dem
Zusammenhang der griechischen Kunst mit der orientalischen hatten sie noch keine,
von ihrer allmählichen Entwicklung nur sehr unbestimmte Vorstellungen. Wie Athene
aus dem Haupte des Zeus, schien ihnen die Bildhauer- und Baukunst in dem perikleischen
Athen entsprungen zu sein.

Wie hat sich das alles geändert! Ihr wißt, daß es geschichtliche Notwendigkeit und
ein Segen nicht nur für die Entwicklung der Menschheit, sondern in gewissem Sinn
auch für Griechenland selbst war, daß es an Philipp seine Freiheit verlor, damit,
gestützt auf die geistigen und kriegerischen Hülfskräfte Griechenlands, Alexander der
Große den Osten unterwerfen konnte und so einerseits der griechischen Kultur ein
neues gewaltiges Gebiet eröffnet wurde, über das sie sich verbreiten konnte, und
andererseits die griechische Kultur selbst, durch den ihr aus dem Osten zugeführten
reichen Wissensstoff und die jetzt ermöglichte, noch nähere Bekanntschaft mit der alten
ägyptischen und babylonischen Kultur, neu befruchtet wurde. Ihr wißt, daß die griechische
Kunst ihre glänzende Entfaltung durchaus nicht allein — wie man früher zu glauben
geneigt war — der republikanischen Staatsform zu verdanken hat, so viel die höhere
Schwungkraft, die das Bewußtsein der Freiheit dem griechischen Geiste gab, zu ihrer
Entwicklung beigetragen haben mag, sondern daß zur Entwicklung der ersten schon
sehr bedeutenden aus dem despotisch regierten Osten gekommenen Anfänge vielerorts
gerade Tyrannen viel beigetragen haben und daß selbst in dem perikleischen Athen
die Kunst nur deshalb einen so besonders glänzenden Aufschwung nehmen konnte, weil
ihr Perikles, trotz des Widerspruchs eines großen Teils der Bevölkerung so große Mittel
zur Verfügung stellen konnte, denn Ihr wißt es ja aus Thucydides: iyiyvsxo Xoyo) [itv
drftioxQatia, s'gycp St vno toi nommv uvdqog üqxv „die Volksregierimg war nur ein Schein;
in Wirklichkeit bestand die Herrschaft eines einzigen Mannes." Ihr kennt heute auch
die andern, teils in den klimatischen und Bodenverhältnissen Griechenlands, teils in den
gottesdienstlichen Gebräuchen, in der Einrichtung der für alle Griechen gemeinsamen
Spiele, in dem Wetteifer, der zwischen den einzelnen Staaten bestand, liegenden Gründe,
die den großartigen Aufschwung der griechischen Kunst ermöglichten und herbeiführten.
Ihr lernt ferner in dem Geschichtsunterricht neben ihren großen und glänzenden Seiten,
die auch heute nicht geleugnet werden, auch die tiefen Schatten der republikanischen
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Verfassung kennen. Ihr wißt, wie sehr auch in den griechischen Republiken die Gleich¬
heit und selbst vielfach die Freiheit nur ein Schein war, wie oft auch in den Republiken
oder vielmehr gerade in den Republiken die rücksichtsloseste und selbstsüchtigste
Klassenherrschaft bald der unteren Schichten der Bevölkerung, bald der oberen bestand.
Auch seid Ihr darauf aufmerksam gemacht, daß die allgemeine, gleichmäßige Beteiligung
aller Bürger an der Gesetzgebung wie an der richterlichen Tätigkeit, wie sie z. B. in
Athen der Fall war, nur deshalb möglich wurde, weil die Grundlage des freien Bürger¬
tums eine die wirtschaftlichen Geschäfte besorgende SJclavenbevölkerungbildete, wie z. B.
im Jahre 309 in Athen einer Zahl von 21 000 Bürgern, also — wenn man das Verhältnis
der erwachsenen Männer zu den übrigen Familiengliedern wie 1 zu 4 1/ s annimmt — einer
bürgerlichen Gesamtbevölkerung von rund 100 000 Köpfen 400 000 Sklaven gegenüber¬
standen, 7) so daß man auch die am reinsten ausgebildete griechische Demokratie
eigentlich als eine aristokratische Verfassung bezeichnen müßte. Auch wißt Ihr,
daß man in gefährlichen Zeiten, in denen mächtige Feinde drohten, auch in den
griechischen Freistaaten notgedrungen von dem republikanischen Grundsatze abwich und
einem hervorragenden Manne, in Athen z. B. einem Miltiades, einem Themistocles, Pericles
die Leitung des Staates anvertraute, und wo es nicht geschah, der Staat an dem Mangel
einer einheitlichen Leitung zu Grunde ging, wie die schließliche Niederlage Athens im
peloponnesischen Kriege hauptsächlich diesem Mangel an einer einheitlichen Leitung
zugeschrieben werden muß; und ebenso ist es Euch bekannt, daß schließlich die Sehn¬
sucht nach einer monarchischen Gewalt, die der inneren Zerrissenheit Griechenlands,
sowohl den Kämpfen zwischen den einzelnen Staaten wie den ständigen Verfassungs¬
kämpfen innerhalb der Staaten ein Ende machte, und Griechenland den für seine
wirtschaftliche Entwicklung durchaus nötigen inneren Frieden gäbe, immer weitere
Kreise in Griechenland, selbst in Athen, ergriff und es verständlich macht, daß Philipp
und Alexander Griechenland verhältnismäßig so leicht an sich ketten konnten.

Wie über die griechische Staatenbildung, so lernt Ihr jetzt auch über die römische
in vieler Hinsicht anders urteilen, und zwar ist das in erster Linie das Verdienst eines
Mannes, der schon als Gymnasiast eifriger Republikaner, sich voller Liebe der Geschichte
der alten Republiken zuwandte und im Laufe seiner Forschungen zu der Überzeugung
kam, daß die republikanische Verfassung für Rom schließlich ein Unglück war, daß Rom
bei einer längeren Fortdauer dieser Verfassung schon früher hätte zu Grunde gehen
müssen und daß nur das Kaisertum den Staat rettete: das Verdienst Mommsens. Keiner
hat die Schattenseiten der römischen Republik greller geschildert, keiner ist ein begeisterterer
Lobredner Caesars gewesen, des Mannes, der der römischen Republik ein Ende machte,
als Mommsen.

Gewiß bewundern wir auch jetzt noch die Weisheit und Festigkeit, mit denen in
den Anfängen der römischen Republik, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Staat über die
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Grenzen Italiens hinauszugreifen begann, der Senat im Verein mit der Bürgerschaft Roms,
deren Kern damals noch die Bauernschaft bildete, die äußeren Angelegenheiten dieses
Staates leitete; bewundern auch wir das Geschick, mit dem nach dem Grundsatze divide
et impera die Bande, die die unterworfenen Völkerschaften früher zusammengehalten
hatten, zerschnitten und die einzelnen Glieder dann um so fester an Rom gekettet wurden;
die Klugheit, mit der nach dem Mafistabe ihrer größeren und geringeren Verläßlichkeit
den einzelnen Gliedern des Staatenbundes, den das römische Reich bildete — denn kein
besiegtes Volk wurde als unterworfenes behandelt, sondern stets in der Form von Bundes-
Verträgen an den Hauptstaat gekettet — größere oder geringere Vorrechte verliehen wurden,
so daß jeder Bundesgenosse hoffen durfte, wenn er sich treu zeigte, ein günstigeres
Bundesverhältnis erringen zu können, dagegen fürchten mußte, hinabgedrückt zu werden,
falls er sich nicht zuverlässig zeigte; die Mäßigung endlich, mit der die römische Republik
keinem besiegten Volk Tribut auferlegte, auch dem am schlechtesten gestellten Bundes¬
genossen alle Rechte und Freiheit ließ, die es ihm ohne Schaden für das Staatsganze
gewähren konnte, so daß keiner die Herrschaft eines fremden Staates der römischen
vorziehen konnte, weshalb denn auch wie Mommsen sagt, dieser scheinbar so locker gefügte
Staatenbund den äußeren Feinden, einem Pyrrhus, lange Zeit auch einem Hannibal gegen¬
über, zusammenhielt, wie eine Mauer aus Felsstücken; zeugt in gewisser Hinsicht doch
dieser Staatsbau von derselben Weisheit, mit der auch unser deutscher Staat von
Bismarck gefügt worden ist. Aber: Ihr wißt auch, von -welch' furchtbaren Kämpfen, die
den Staat bis in seine tiefsten Grundlagen erschütterten, die römische Republik in ihren
Anfängen heimgesucht wurde, weil die Plebejer nach der Vertreibung der Könige in der
Republik nicht mehr den Schutz und die Berücksichtigung fanden, die ihnen unter den
Königen zuteil geworden war, und sich die Gleichstellung erst mühevoll erkämpfen mußten.
Ihr wißt ferner, daß so oft eine größere Gefahr eintrat, auch in den Zeiten der Blüte der
Republik, die republikanische Verfassung vorübergehend aufgehoben und Diktatoren ernannt
wurden, da auch die Römer sich überzeugen mußten, daß in gefährlichen Zeiten eine einheit¬
liche Leitung durchaus erforderlich sei. Ihr wißt endlich, wie erschreckend rasch nach Been¬
digung des 2. punischen Krieges der Staat infolge seiner republikanischen Verfassung der
völligen Auflösung entgegenging: die Provinzen in der schmachvollsten Weise von den
Beamten und Großkapitalisten ausgesogen, der Bauernstand, der doch den Kern des Staates
gebildet und ihn geschaffen, in den Kriegen mit Pyrrhus und Hannibal ihn gerettet hatte,
rücksichtslos gegenüber den Forderungen der Großkapitalisten geopfert wurde, das
Heerwesen in Verfall geriet, infolge dessen jeder äußere Krieg zunächst mit Niederlagen
begann, wie das Rechtswesen untergraben, die Beamten bestechlich waren, auf
dem Forum sich immer wiederholende Knüppelschlachten stattfanden, das Meer von
Seeräubern, die Landstraßen durch entflohene Sklaven unsicher gemacht wurden und in
der Hauptstadt selbst eine Unsicherheit herrschte, die aller Beschreibung spottet. Nicht
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treffender kann man den Zustand in Rom selbst schildern als mit den Worten Mommsens:
„Man versuche, sich ein London zu denken mit der Sklavenbevölkerung von New-Orleans,
mit der Polizei von Konstantinopel, mit der TndustrielosigJceit des heutigen Roms und bewegt
von einer Politik nach dem Muster der Pariser im Jahre 1848, und man wird eine ungefähre
Vorstellung gewinnen von der republikanischen Herrlichkeit, deren Untergang Cicero und
seine Genossen betrauern." — Kein Wunder, daß bei solchen Zuständen die Sehnsucht
nach einem Manne, der dem Staat endlich die für sein wirtschaftliches Gedeihen so
nötige Sicherheit, Ruhe und Stetigkeit der Verhältnisse gäbe, in den letzten Zeiten der
Republik immer mehr zunahm, daß nach dem Untergang der Gracchen das Volk bald
in diesem, bald in jenem bedeutenden Manne, bald in Marius, bald in Pompeius u. s. w.
den Retter erhoffte und ihm Machtbefugnisse übertrug, wie sie früher unerhört gewesen
waren, bis endlich nach gewaltigen Wehen, nach einer Reihe fürchterlicher Bürgerkriege
und nach entsetzlichem Gemetzel das Kaiserreich geboren wurde, Caesar der Republik
ein Ende machte. — Bekanntlich versuchten zwar noch einmal leidenschaftliche Anhänger
der alten Staatsform durch Ermordung Caesars die alte republikanische Verfassung
wiederherzustellen; aber die Bedürfnisse der Zeit waren mächtiger als sie. Es handelte
sich jetzt nur darum, wem die Erbschaft Caesars zufallen würde; und nach einer neuen
Folge schrecklicher Kriege, die noch einmal das römische Reich in seinen Grundfesten
erschütterten, wurde von August die Selbstherrschaft eines Mannes, wenn auch in
versöhnlicheren, dem Senat einen Anteil an der Herrschaft gewährenden Formen
wieder hergestellt, und nie wieder, selbst nicht nach dem Tode völlig unfähiger, ja
wahnsinniger Kaiser vermochte die Senatspartei, wenn sie auch vorübergehend daran
dachte, die Republik zurückzuführen. Es steht fest, wie glücklich — abgesehen von den
Vertretern der früher herrschenden republikanischen Familien — sich die Bevölkerung,
vor allem in den Provinzen unter der Herrschaft Augusts fühlte, wie Handel und
Wandel nach der entsetzlichen Unsicherheit, die vorher geherrscht hatte, unter der den
Frieden im Innern sicher stellenden Regierung der Kaiser wieder auflebten, und selbst
der Ackerbau sich — wenigstens eine Zeitlang — wieder hob. Rührend ist es zu sehen,
wie das Volk Augustus sowohl wie seinen Nachfolgern seinen Dank für diese Wohltaten
zum Ausdruck zu bringen suchte. Wie das Volk schon Caesar gleich nach seiner
Ermordung einen Altar errichtete und ihm göttliche Ehren erwies und sogar der Senat
sich genötigt sah durch feierlichen Beschluß Caesar als divus Julius in die Reihe der
Gottheiten des römischen Staates aufzunehmen, so konnten weder Augustus, trotzdem er
selbst die Erweisung göttlicher Ehren, wenigstens in Rom, entschieden zurückwies, noch
seine Nachfolger, von denen namentlich Tiberius ein entschiedener Gegner dieser
Vergötterung war, es verhindern, daß ihnen in der Provinz, ja selbst in Italien Tempel
errichtet, daß ihre Bildnisse in den Hauskapellen unter den Bildnissen der andern
Götter aufgestellt und ihnen göttliche Ehren erwiesen wurden.
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Mit Recht ist von einem bedeutenden Theologen 8) hervorgehoben worden, daß es
durchaus verkehrt wäre, diesen Kaiserkult nur als ein Zeichen zu betrachten, wie weit
sich die menschliche Torheit verirren könne, ihn bloß zu verspotten und zu verlachen.
Er war ein Zeichen, wie unbeschreiblich dankbar, vor allem in den Provinzen, das
Volk seinem Herrscher dafür war, daß endlich Sicherheit der Personen, des Besitzes
und des Verkehrs durch die Kaiser wieder herbeigeführt wurde. Wie heute, feierte man
schon damals Kaisersgeburtstag und außerdem den Tag des Regierungsantritts jedes
Kaisers; und besonders in den Provinzen gestaltete sich das Kaiserfest zu den glänzend¬
sten aller Feste, zu einem wahren Volksfest, das mit Opfern, Spielen und festlichen
Umzügen gefeiert wurde. Selbst schlechten Kaisern zollte das Volk diese Ehre, weil
das Kaisertum an und für sich, ganz abgesehen von der Persönlichkeit des Trägers dieser
Würde, ein Segen für das Reich war, die kaiserliche Beamtenschaft auch unter
unfähigen Kaisern für die öffentliche Sicherheit und überhaupt für die Beobachtung der
Gesetze sorgte, auf jeden Fall besser sorgte, als es in den Zeiten der Republik der Fall
gewesen war, so schwer die Herrschaft eines Caligula, eines Nero, eines Domitian auch
auf ihre unmittelbare Umgebung in Rom lastete. Erwähnt doch Plinius voll Bitterkeit,
daß selbst unter einem Domitian die auf das Capitol führende Straße nicht breit genug
war für die Herden der Opfertiere, die dort fortwährend hinaufgeführt wurden, um, wie
Plinius sich ausdrückt, die scheußlichen Bilder der Despotie mit so viel Blut zu verehren,
wie der Despot selbst Menschenblut vergossen hatte.

Aber nicht nur im Volk, auch in den höheren Ständen mußte man sich überzeugen,
wie notwendig die Errichtung des Kaisertums geworden war. Den besten Beweis bieten
die Euch aus dem Unterricht bekannten Schriftsteller Horaz und Tacitus, von
denen Horaz, trotzdem er selbst mit zu denen gehörte, die bei Philippi zum letzten
Male für die Aufrechterhaltung der Republik gefochten hatten, und trotzdem er auch
späterhin, so sehr Augustus sich bemühte, ihn in seine unmittelbare Umgebung zu ziehen,
dem Herrscher gegenüber zurückhaltend sich bewies, trotzdem nicht umhin konnte, die
großen Verdienste des Augustus um das Reich anzuerkennen und zu feiern. Wie innig
klingt schon in der 2. Ode des I. Buchs die Anrede an August:

serus in coelum redeas diuque
laetus intersis populo Quirini
neque te nostris vitiis iniquum
ocior aura
tollat, hie magnos potius triumphos
hie ames dici pater atque prineeps
neu sinas Medos equitare inultos
te duce Caesar.
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Ferner in der 2. Ode des IV Buchs:
quo nihil maius meliusve terris
fata donavere bonique divi
nee dabunt quamvis redeant in aurum
tempora priscum

und wie warm feiert er es in der 15. Ode des IV. Buchs, daß Augustus der Welt den
Frieden, Fruchtbarkeit den Äckern zurückgegeben habe.

Und Tacitus, der uns in den schwärzesten Farben die Regierung eines Nero, eines
Tiberius schildert, der die Zeit eines Domitian miterlebte, muß trotzdem bekennen, daß
das Kaisertum für Rom eine Notwendigkeit geworden sei.

Die alte Geschichte lehrt uns also durchaus nicht, daß die Republik unter allen
Umständen die vernünftigste Staatsform sei, sie lehrt uns nur, daß unter bestimmten
Umständen ein Volk sich eine Zeitlang unter einer republikanischen Verfassung glücklich
fühlen und großes leisten kann.

Diesen geschichtlichen Tatsachen entsprechen auch die Ansichten, die die Dichter,
Philosophen und Staatsmänner der Griechen und Römer über die einzelnen Verfassungen
geäußert haben.

An der Spitze steht Homer mit dem bekannten Urteil II. II, 204 ovx aya&öv noXvxovqa.virl
efg xoCgavoi S'ffTco elg ßaaiXevg, „nicht gut ist die Herrschaft vieler; einer soll Herr sein,
einer König." Derselben Ansicht ist Herodot, der im 80 Kap. des 3. Buchs die
persischen Großen in ihrer Beratung über die beste Verfassungsform die Erfahrungen
aussprechen läßt, welche man bisher, d. h. welche die griechischen Staaten mit den einzelnen
Verfassungen gemacht hatten. Bekanntlich kamen die persischen Großen zu der Ansicht,
daß die Herrschaft eines Mannes die beste sei, da es einerseits nichts Unvernünftigeres
und Übermütigeres gäbe als die Herrschaft der unverständigen Menge, andererseits,
wenn wenige, die besten Männer, die Herrschaft ausübten, Eifersucht und in Folge davon
persönliche Feindschaft unter ihnen entstände, die schließlich die Zerrüttung des Staates
herbeiführten, und weil drittens die Erfahrung lehre, daß schließlich alle andern Ver¬
fassungen in die Alleinherrschaft übergingen.

Sehr bemerkenswert sind auch die Ausführungen des bekannten von Cicero so
hochgerühmten Redners und älteren Zeitgenossen des Demosthenes, Isocrates, der, obwohl
Athener, oder vielmehr, gerade weil er als Athener die Schattenseiten der republikanischen
Verfassung am besten kennen gelernt hatte, in seinen Schriften Nixoxlrjg rj Kvnqioi und
tiqöi; NixoxXsa für die Vorzüge der Monarchie einen besonders scharfen Blick zeigt. 9)
So weist, um nur einiges hervorzuheben, Isocrates in dem Nicocles darauf hin, daß
ein Hauptvorzug der Alleinherrschaft darin bestände, daß in der Monarchie die Beamten,
weil sie ständig ihrem Amte vorständen, sich eine ganz andere Erfahrung in der Führung
ihres Amtes aneignen könnten als die so häufig wechselnden Beamten in der Republik;
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daß in der Monarchie, weil alle sich gemeinsam unter dem Herrscher beugten, weit eher
ein einträchtiges Wirken zum Besten des Staates möglich sei als in der Kepublik, in der
notwendig durch den Ehrgeiz und die Eifersucht der hervorragendsten Männer hervor¬
gerufene Streitigkeiten die öffentliche Tätigkeit hemmten; daß in der Monarchie dieselben
Staatsmänner, die eine Maßregel vorschlügen, sie auch ausführen müßten und für den Erfolg
verantwortlich wären, infolgedessen genötigt seien sich die Maßregel gründlicher zu überlegen
als.die Beamten in einer Republik, in denen sehr oft ein Staatsmann ein Unternehmen,
eine Maßregel vorschlüge, deren Ausführung seinem Nachfolger anheimfiele, weil er selbst
inzwischen sein Amt schon niedergelegt habe. In der Republik hätten gewöhnlich die besten
Volksredner den größten Einfluß, in einer Monarchie diejenigen, die am besten zu handeln
verständen. In Kriegen könne in einer Monarchie schneller und den Umständen entsprechender
gehandelt werden als in einer Republik u. s. w. Allerdings müsse der König, so setzt
Isocrates in der Schrift nQog NixoxXsu 10) dem König von Cypern Mcocles auseinander,
auch die Pflichten erfüllen, die dem Könige oblägen, deren erste und wichtigste die n )
sei, die niederen Schichten der Bevölkerung gegen Unterdrückung durch die oberen zu
schützen, anderseits aber auch die unteren Volksklassen nicht zu zügellos und übermütig
werden zu lassen, (cf. Schiller Jungfrau von Orleans; „der den Schwachen beisteht und den
Bösen schreckt — denn der Tron der Könige, der von Gold schimmert, ist ein Obdach
der Verlassenen"), sodann dafür zu sorgen, daß die Erwerbstätigkeit der Untertanen eine
gewinnbringende für sie sei 12) (Schiller: „der den heiligen Pflug beschützt, der die Trift
beschützt und fruchtbar macht die Erde, — der die Städte freudig stellt um seinen
Tron), außerdem jedem soviel Ehre zukommen zu lassen, als ihm gebühre, überhaupt
die strengste Gerechtigkeit walten zu lassen (Schiller: „es zittert der Schuldige, vertrauend
naht sich der Gerechte und scherzet mit den Löwen um den Tron"). Besonders wichtig
sei, daß sich der König mit voller Liebe seinem Berufe hingäbe und ein menschen¬
freundliches Herz besitze 1S) (Schiller: „der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung
auf dieser feindseligen Erde").

Auch Plato hält die Monarchie für die beste Verfassung, freilich nur für den Fall,
daß der Alleinherrscher ein weiser Mann sei, der sich an die Gesetze halte.

Ganz überrascht ist man, unter den Lobrednern des Königtums auch Cicero in seinem
Buche „über das Staatswesen" zu finden, diesen letzten entschiedendsten und tapfersten
Verteidiger der römischen Republik gegen Antonius. Leider ist uns, wie so vieles in dieser
Schrift, auch die Stelle, wo er über das Königtum spricht, nur lückenhaft überliefert;
aber auch in dem uns erhaltenen Bruchstück läßt er es Scipio, dem er seine Ansicht in den
Mund legt, wiederholt aussprechen, daß er, wenn er unter einer Demokratie, einer Optimaten-
herrschaft und dem Königtum zu wählen habe, das Königtum, trotz der Vorzüge, die auch
die andern Verfassungen hätten u ), beiweitem vorziehen würde ,5 ), denn wie das Weltall
von einem Willen gelenkt würde, wie in uns selbst über die mannigfaltigen Begierden
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der Verstand herrschen müsse, wie in jedem Haushalt ein Wille gebieten, in einem Schiffe
einem die Lenkung übertragen werden müsse, wie man sich in einer Krankheit am
besten einem Arzte anvertraue, so sei es auch im Staat das beste, wenn einer gebiete.
Freilich müsse dieser ein Mann sein, der sich selbst im Zaum zu halten verstehe, da
sonst die Königsherrschaft in Gewaltherrschaft überginge. Weil die Könige dies aber nicht
immer vermöchten, so wäre — und darin folgt er dem Polybius, der schon vor ihm
dieselbe Ansicht entwickelt hatte (Polyb. VI, cap. 3) — das Muster einer Verfassung
diejenige, die eine Mischung der königlichen, aristokratischen und demokratischen Ver¬
fassung darstelle, die zwar eine monarchische Spitze habe, in der aber die Gewalt des
Königs durch Rechte, die einerseits dem Volke, andererseits den besten, tüchtigsten
Bürgern erteilt würden, eingeschränkt wäre. Ihr seht, daß eine Verfassung, wie wir sie
haben, schon Polybius und Cicero als die beste erschien.

Am treffendsten urteilt Aristoteles über den Wert der Verfassungen. — Aristoteles
stellt nicht, wie schon früher hervorgehoben, eine Verfassung als die unter
allen Umständen beste Verfassung hin, 16) sondern ist der Ansicht, daß die Ent¬
scheidung darüber, welche Verfassung sich für ein bestimmtes Volk eigne, davon
abhinge, in welche Stände und Berufsarten das betreffende Volk sich gliedere, 17) ob
Geschlechtsverbände überwögen, ob alle Bürger demselben Volle beziehungsweise Stamme
oder ob ein Teil einem fremden Volksstamme angehöre, 18) welches der Bildungsgrad ")
der einzelnen Bestandteile des Volkes sei, in welchem Maße sie zu dem Gesamtwohl des
Staates beitrügen, 19) ob alle oder nur ein betimmter Teil des Volkes die Waffen trage 2U)
welches das Zahlenverhältnis zwischen den Armen und Reichen sei, 17) in welcher Lage
sich der betreffende Staat nach außen befinde, von welchen Nachbarn er umgeben sei, 21)
schließlich, und nicht zum wenigsten, von dem Charakter 22) der betreffenden Bevölkerung.
Fände eine Verschiebung in diesen Verhältnissen statt, nähme die Bedeutung oder die Zahl
gewisser Teile des Volkes zu, oder ändere sich der Charakter, so habe das naturgemäß
auch eine Änderung der Verfassung zur Folge. 23) Alle diese Behauptungen beweist
Aristoteles durch eine Fülle von Beispielen; war er doch in der glücklichen Lage seine
Untersuchungen in staatswissenschaftlicher Hinsicht auf Grund eines so reichen Erfah¬
rungsstoffs anstellen zu können, wie er seitdem wohl nie wieder einem Forscher vorge¬
legen hat, denn eine solche Mannigfaltigkeit an Verfassungen, wie sie in Griechenland
und den griechischen Kolonien vorhanden war, und einen solchen Wechsel der Ver¬
fassungsformen in den einzelnen Staaten hat es, vor allem nicht in einem so engen
Umkreise, nicht wiedergegeben.

Auf Grund dieser Erfahrungstatsachen hält Aristoteles demokratische Verfassungen
nur dann für möglich, oder unter Umständen notwendig, wenn die mittleren und unteren
Schichten des Volks, also der dr^og, einmal an Zahl die oberen Schichten überträfen,
besonders aber dann, wenn der Bildungsgrad der Mehrheit des Volkes im großen und

3
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ganzen der gleiche, wenn die uqstrj, die dvvafiig Ttohnxrj, also die für die Bildung, Lenkung,
und Erhaltung eines Staates nötigen Fähigkeiten und Eigenschaften, wenigstens die
kriegerischen, Gemeingut des Volkes, auf jeden Fall der mittleren Schichten geworden
wären, und auch in den Besitzverhältnissen nicht zu große Unterschiede vorhanden seien,
wenn also der Mittelstand das Übergewicht habe, 24) wie Aristoteles überhaupt auf den
Mittelstand in der Verfassungsfrage das größte Gewicht legt, Jceine 25 ) Verfassung für
dauerhaft erklärt, die nicht den Wünschen und Bedürfnissen des Mittelstands Rechnung
trage, falls ein solcher überhaupt vorhanden wäre. 25) 26) — Wenn dagegen in einem Staate
ein einzelnes Geschlecht durch seine Verdienste, die es sich um den Staat erworben habe,
oder durch seine Macht zu sehr hervorrage, oder wenn ein einzelner, sei es wegen
seiner eigenen Tüchtigkeit oder wegen seines Reichtums, seiner Volksbeliebtheit oder
sonst aus einem Grunde eine so übermächtige Stellung einnehme, daß es den übrigen
nicht gelinge, dieses Geschlecht oder den einzelnen aus dem Staate auszustoßen — und
das wäre zu bedauern, da dem Staate auf diese Weise tüchtige Kräfte verloren gingen
— oder wenn „mehrere als einer a alle anderen so überragten, so würden naturgemäß
dieses Geschlecht oder der einzelne oder die „mehreren als einer" sich die Herrschaft
aneignen, und es würde lächerlich sein, sich dagegen zu sträuben, wenn man
nicht die Rolle der Hasen spielen wolle, die in einer Tierversammlung sich darüber
beschwerten, daß die Löwen herrschten, und gleiche Rechte mit ihnen verlangten, und
wenn man nicht dieselbe Antwort davontragen wolle, welche die Hasen erhielten. 27)

Jede dieser Verfassungen, die in einem bestimmten Augenblick seiner Entwicklung
für einen Staat infolge seiner Lage, seiner Zusammensetzung oder des Charakters
seiner Bürger eine Notwendigkeit werden könnte, die demokratische Verfassung sowohl,
wie die Herrschaft eines Mannes oder eines ganzen Geschlechts und ebenso die Herr¬
schaft der „mehreren als einer" könne gut oder schlecht sein, je nachdem diejenigen,
die auf Grund der betreffenden Verfassung die Gewalt ausübten, in ihrer Lenkung des
Staats den allgemeinen Nutzen, das Gesamtwohl des Staates oder nur die Sonderwünsche
eines bestimmten Teils der Bevölkerung im Auge hätten. Wie der einzelne Mensch glücklich
sei, wenn seine Anlagen und Fähigkeiten dem, in einen jeden von der Natur gelegten,
Entwicklungsgesetz entsprechend ungehindert zur einträchtigen Entfaltung kämen, so
könne man auch nur den Staat glücklich nennen, in dem alle Fähigkeiten und Kräfte, wie
sie sich in den einzelnen Gliedern des Staats, seinen Ständen und Berufen, verkörperten,
zum Besten des Ganzen nach Maßgäbe der Bedeutung, die jedes einzelne Glied für die von
dem Staate zu erfüllende Aufgabe habe, zur vollen, sich gegenseitig nicht hemmenden
sondern fördernden Betätigung gelangten. 28)

Diese Aufgabe zu erfüllen, hält Aristoteles unter den beiden Arten der Allein¬
herrschaft, dem Königtum und der Tyrannis (der Gewaltherrschaft), nur das Königtum
für befähigt, das er im Gegensatz zu der Tyrannis als die Herrschaft eines Mannes
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über „freiwillig ihm gehorchende" bezeichnet, während Tyrannen über „widerstrebende"
herrschten, weshalb denn auch die Leibwache der Könige ihre Untertanen bildeten, die
Leibwache der Tyrannen dagegen „Söldner." 29) Von den verschiedenen 'Arten der Herr¬
schaft „mehrerer als eines" genügt ihr nach Aristoteles Ansicht nur die von ihm so
genannte Aristokratie, unter die er die Herrschaft der in Wahrheit tüchtigsten (ägiOToi)
versteht, nicht etwa die Herrschaft der nur wegen ihrer edlen Abkunft, ihres Keichtums
u. s. w. sogenannten aqiaroi. 30) Von diesen beiden guten Verfassungen erklärt er das
Königtum im 2. Kapitel des 4. Buchs als die erste und göttlichste 5) ) (nowrrj und ■d-simcevri),
allerdings nur für den Fall, daß der Inhaber der Königsherrschaft an Tüchtigkeit
hervorrage, 32 ) während er sonst offenbar die Aristokratie vorzieht, sie auf jeden Fall
als gleichwertig mit dem Königtum hinstellt. 33)

Unter den Verfassungen, in denen die Herrschaft in der Hand der Mehrheit des
Volks liege, also unter den demokratischen Verfassungsformen ist es nach Aristoteles nur
der von ihm im engeren Sinne sogenannten nolnsCu, d. h. der Verfassungsform, in der
der Mittelstand an Zahl und tatsächlichem Einfluß im Staate vorherrsche und in der
die Mehrheit der Bürger — was nach Aristoteles Ansicht allerdings selten 34) der Fall
ist, — in den Besitz der «(»«ry gelangt sei, möglich, das Gesamtwohl des Staates gegen¬
über den Sonderwünschen zur Geltung zu bringen.

Königtum, Aristokratie und die im engeren Sinne so genannte noXirsCa sind also für
Aristoteles gute Verfassungen {noXiTslai oq&cci) ; alle übrigen Verfassungen dagegen, sowohl
die verschiedenen Formen der Oligarchie, in der die Reichen vorherrschten, wie die
übrigen demokratischen Verfassungen, in denen die Armen das Übergewicht hätten,
sowie die schon oben besprochene Tyrannis nennt er, so unabwendbar sie auch in
einem bestimmten Augenblick der Entwicklung eines Volkes infolge seiner Zusammen¬
setzung und seiner besonderen Beschaffenheit wären, fehlerhafte Verfassungen, necoex-
ßdaeig „Ausschreitungen", weil es in ihnen am schwersten sei, das Gesamtwohl des Staates
mehr zu berücksichtigen als die in diesen Verfassungen besonders stark auftretenden
Sonderwünsche. 35 ) Naturnotwendig werde man außerdem in den demokratischen Ver¬
fassungen, und zwar selbst in der sonst guten nohtsia, um die Grundbedingung der
Aufrechterhaltung dieser Verfassungen, die möglichste Gleichheit aller, zu erfüllen, alle
besonders hervorragenden Männer, wie es in Athen und Argos durch das Scherbengericht
geschah, zu beseitigen suchen müssen 36) und so, anstatt alle Kräfte zum Besten des
Staats zu verwenden, besonders tüchtige Kräfte aus dem Staate ausstoßen. Ebenso 36)
sähen sich hierzu die Oligarchien und die Tyrannen genötigt. — Die Tyrannis und die
Oligarchie erklärt Aristoteles für die schlechtesten Verfassungen 37), weil sich der Eigen¬
nutz, dort der Tyrannen, hier der Reichen, in ihnen am abstoßendsten zeige; ihnen gleich
stellt er aber offenbar die äußerste Demokratie, in der die Selbstsucht der untersten
Klassen am zügellosesten hervorträte, denn er nennt sie eine vielköpfige Tyrannis S8 )
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und findet auch sonst zwischen dieser Form der Demokratie und der Tyrannis große
Ähnlichkeit, weist z. B. darauf hin, daß in gleicher Weise, wie die Tyrannen gewöhnlich
Schmeichler um sich hätten, so auch das Volk in der äußersten Demokratie seine
Schmeichler in den Volksführern, den drjfiKywyoi, habe. 39 )

Die Tyrannis sei nur dann erträglich, wenn der Tyrann sich gleich dem König als
guten Hamvater seines Volkes zu erweisen suche 40 ). Denn, daß ein König bestrebt sei,
väterlich für sein Volk zu sorgen, vor allem darüber zu wachen, daß weder den Besitz¬
enden Unrecht geschähe noch den Ärmeren, das steht für Aristoteles fest 41 ). Bekanntlich
hat diese Ansicht noch vor kurzem eine Bestätigung von einer Seite erhalten, von der
man es nicht erwarten sollte, von Seiten Bebeis, der in Amsterdam erklärte, daß in
einer Monarchie der König den Klassen unparteiischer gegenüber stünde als der Präsident
einer Republik 4ä ). Leider hat es Aristoteles in seiner Politik, wenigstens in der Gestalt,
in der sie uns vorliegt, nicht näher begründet, weshalb er der Ansicht ist, daß ein König
naturgemäß bestrebt sei, in gleicher Weise für das Wohl aller Teile seines Volks zu
sorgen. Vielleicht war diese Begründung von ihm gegeben, und sie ist nur in den
Handschriften, in denen uns seine Politik überliefert ist, ausgefallen. Denn, daß der
Teü der Politik, in dem Aristoteles eine Untersuchung darüber anstellt, ob es für ein
Land zum Heile sei, von einem Könige beherrscht zu werden, uns nicht vollständig so
überliefert ist, wie Aristoteles ihn geschrieben hat, dafür sprechen viele Gründe.
Vielleicht leitete Aristoteles diesen Vorzug des Königtums u. a. auch aus der Entstehung
des Königtums her, denn mit Recht hebt er hervor, daß das Königtum auf Verdiensten
beruhe, die entweder der einzelne König oder sein ganzes Geschlecht sich um das
betreffende Volk erworben hätten, außerdem allerdings auch auf seiner Macht. Alle, die
zu dieser Würde gelangt wären, hätten diese erhalten, weil sie ihrem Volke Wohltaten
erwiesen oder wenigstens die Macht dazu gehabt hätten, die einen, indem sie von ihrem
Volke Unterjochung und Sklaverei abwehrten, die andern, indem sie ihr Vaterland
befreiten, andere, weil sie den Staat gegründet, andere, weil sie ihn durch Landerwerb
vergrößert hätten *?). Aus diesem Grunde ist Aristoteles auch der Ansicht, daß das
Königtum eine sehr dauerhafte **) Verfassung sei, im Gegensatz zu den oligarchischen
und tyrannischen Verfassungsformen, die er für die kurzlebigsten aller Verfassungen
erklärt 45 ). „Das Königtum erhalte sich durch seine Freunde' 1, während die Tyrannen
gerade ihren Freunden am meisten mißtrauten «) u. «). Zu seiner Zeit, stellt Aristoteles
fest, könnten allerdings Königsherrschaften nicht mehr entstehen, sondern wenn es zu
einer Alleinherrschaft käme, so wäre es eine Tyrannis, weil die Zahl „der einander
gleichen" zu groß sei und niemand mehr so sehr über die übrigen hervorragen könne,
daß er für eine so erhabene Stellung das nötige Ansehen zu haben schiene und die
andern bereit wären sich ihm freiwillig zu unterwerfen 48 ).

Also, so wenig wie die Geschichte des Altertums, sprechen die Ansichten, die seine
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Denker über den Wert der einzelnen Staatsformen entwickelt haben, dafür, daß die
Republik unter allen Umständen die vernünftigste Staatsform sei; im Gegenteil, wenn
überhaupt für eine bestimmte Verfassung, treten sie mit überraschender Einmütigkeit
für das Königtum ein.

Was lehrt uns nun die Geschichte unseres eigenen Volkes über die Staatsform, die
für unser Volk am besten paßt?

Aristoteles sagt, daß die Verfassung, die für ein Volk geeignet sei, unter anderm
von dem Charakter des betreffenden Volkes abhinge. Was ist nun der hervorstechendste
Charakterzug unseres Volkes?

Hören wir darüber zunächst eine Bemerkung des größten Kenners der deutschen
Volksseele, des Fürsten Bismarck, in seinen Gedanken und Erinnerungen 49 ).

„Deutscher Patriotismus", sagt er, „bedarf in der Regel, um tätig und wirksam zu
werden, der Vermittlung dynastischer Anhänglichkeit: unabhängig von letzterer kommt
er praktisch nur in seltenen Fällen zur Hebung, wenn auch theoretisch täglich in
Parlamenten, Zeitungen und Versammlungen. In praxi bedarf der Deutsche einer Dynastie,
der er anhängt, oder einer Reizung, die in ihm den Zorn weckt, der zu Taten treibt."

Ein Urteil, das bekanntlich 1870 durch die zornige Aufwallung, mit der das
preußische und nicht bloß das preußische, sondern das ganze deutsche Volk zu dei
Waffen griff, als es von der Zumutung erfuhr, die König Wilhelm in Ems gemacht war,
aufs glänzenste bestätigt wurde.

Bismarck fährt fort:
„Die deutsche Vaterlandsliebe bedarf eines Fürsien, auf den sich ihre Anhänglichkeit

konzentriert. Wenn man den Zustand fingierte, daß sämtliche deutschen Dynastien plötzlich
beseitigt wären, so wäre es nicht wahrscheinlich, daß das deutsche Nationalgefühl alle
Deutschen in den Reibungen europäischer Politik völkerrechtlich zusammenhalten würde;
die Deutschen würden fester geschmiedeten Nationen zur Beute fallen, wenn ihnen das
Bindemittel verloren ginge, welches in dem gemeinsamen Standesgefühl der Fürsten
liegt. Die anderen europäischen Völker bedürften einer solchen Vermittlung für ihren
Patriotismus und ihr Nationalgefühl nicht. Polen, Ungarn, Italiener, Spanier, Franzosen
"würden, unter jeder Dynastie oder ganz ohne eine solche ihren einheitlichen Zusammen¬
hang als Nation wahren."

Einen wie tiefen Blick hat da nicht wieder Bismarck in die deutsche Volksseele
getan! Im allgemeinen ist ja in jedem Menschen neben dem Trieb nach Selbstständigkeit
und Unabhängigkeit, auch das Bedürfnis, nicht nur jemanden von Herzen lieb zu haben 50 ),
sondern auch das Bedürfnis in freier Verehrung sich jemandem hinzugeben, den mau dieser
Verehrung für würdig hält; aber in dem Deutschen ist dieses Bedürfnis besonders stark.
So männlich die Deutschen sind — bekanntlich teilt Bismarck die Völker in männliche
und weibliche — so männlich, daß sie, wie Bismarck sagt 51), für sich allein unregierbar
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sind, jeder seine Eigenart will, daß sie bei 12 Köpfen sicher auch 12 Meinungen haben 52 ),
so stark zeigt sich von ihrem ersten Auftreten in der Geschichte an ihr Bedürfnis nach
treuer Hingabe an einen selbstgewählten Herrn. Daher die Einrichtung der Gefolgschaft,
die wir schon bei den alten Germanen finden, die Treue gegen den Gefolgsherrn bis in
den Tod, der andererseits die Treue des Gefolgsherrn gegen die Mannen gegenübersteht,
eine Einrichtung, die wir in dieser Schärfe bei keinem andern Volk ausgeprägt finden
und die der ganzen deutschen Geschichte ihren Stempel aufgedrückt hat, baut sich doch
auf dieser Einrichtung der Gefolgschaft die ganze Lehnsverfassung des Mittelalters auf.
„Principes pro victoria pugnant, comites pro principe" sagt Tacitus von dem deutschen
Gefolge. „Die Gefolgsherren kämpfen um den Sieg, die Gefolgsmannen für den Gefolgsherrn."
Wie hat die Geschichte, vor allem leider auch in den Bruderkriegen, dieses Urteil des
alten Römers bestätigt!

Die Deutschen kämpften für ihren Fürsten; worum es sich in dem Kampfe handelte,
das war Sache des Fürsten, sie hielten ihm die Treue. Daher auch der Deutsche kein
größeres Vergehen kennt als den Treubruch und keine Tugend höher schätzt als die
Treue. Wie spiegelt sich dieser Charakterzug unseres Volkes so deutlich in unseren
Dichterwerken wieder! Faßte doch der alte sächsische Verfasser des Heliand selbst das
Verhältnis Christi zu seinen Jüngern als das eines Gefolgsherrn zu seinen Gefolgsmannen
auf! Und wie ergreifend kommt dieses Treuverhältnis zwischen Gefolgsherrn und Mannen
im Nibelungenlied, dem hohen Lied der Treue, wie man es mit Recht genannt hat,
zum Ausdruck! Und daß auch in unserer Zeit dieser Geist treuer Hingabe in unserem
Volk noch nicht erloschen ist, dafür zeugt der Heldenmut und die nicht genug zu
bewundernde Ausdauer, mit der gerade in dieser Zeit unsere Krieger in Südwestafrika
den furchtbarsten Entbehrungen, Hunger und Durst und der glühendsten Hitze Trotz
bieten und unter den schwierigsten Verhältnissen die Fahne ihres Kaisers zum Siege
führen; dafür zeugt das donnernde Hoch auf den deutschen Kaiser, mit dem die Mann¬
schaft der älteren Iltis in die Fluten sank, und der Heldenkampf, den die jüngere Iltis
unter ihrem tapferen Kapitän Lanz vor den Takuforts bestand.

Gewiß ist der Deutsche weit entfernt von sklavischer Hingebung an seinen Herrn.
Auch ihm gegenüber behält er seine Meinung: nur die Tat gehört dem Herrn. Offen und
ehrlich, wenn auch in der Form vielleicht rauh und schroff, spricht er, wie Hagen Günther,
wie in der Schillerschen Jungfrau von Orleans Dunois Karl dem VII, auch dem Fürsten
seine Meinung aus und erteilt ihm seinen Rat: aber ist die Entscheidung gefallen, so
folgt er dem Herrn.

„Für einen Mann, wie ich bin, ist es eine Pflicht, selbst an höchster Stelle seine Meinung
frei heraus zu sagen. Ein guter Minister soll nicht auf das Stirnrunzeln des Monarchen
schauen, dem er dient, sondern er soll ihm frei seine Meinung sagen" sagt Bismark einmal, 53)
und in einem Brief an Kaiser Wilhelm I. schreibt er: 5i )
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„Euer Majestät habe ich bei meinem Eintritt in das Ministerium zu erklären mir
erlaubt, daß ich meine Stellung nicht als konstitutioneller Minister in der üblichen Be¬
deutung des Worts, sondern als Euer Majestät Diener auffasse und Allerhöchst dero Befehle
in letzter Instanz befolge, wenn dieselben meinen persönlichen Anschauungen auch nicht
entsprechen. Ich stehe auch heute auf demselben Standpunkt; doch darf mich derselbe
nicht abhalten, Euer Majestät meine Ansicht mit der Offenheit darzulegen, welche ich Aller¬
höchst denselben und den Landesinteressen schulde."

Das ist deutsche Eigenart. Dieser Grundzug unsers Volkes erklärt es, weshalb der
Kern unsers Volkes durch und durch monarchisch gesinnt ist, und weshalb, solange dieses
Bedürfnis treuer Hingabe für unser Volk kennzeichnend bleibt, Iceine andere Verfassung
sich für unser Volk so eignet, wie die monarchische. —

Aristotelles sagt weiter:
„Das Königtum beruht auf Verdienst und Würdigkeit, entweder auf eigener Tüchtig¬

keit des Königs oder der seines Geschlechts, entweder gründet es sich auf erwiesene
Wohltaten oder zugleich auf diese Wohltaten und auf seine Macht. Denn alle diejenigen,
welche zu dieser Würde gelangten, erhielten sie, weil sie ihren Städten bezw. Völkern
Wohltaten erwiesen hatten oder doch die Macht besaßen, sie ihnen zu erweisen, die
einen, indem sie im Kriege Unterjochung abwehrten, die andern, in dem sie ihr Vater¬
land aus der Unterjochung befreiten, andere, indem sie es gründeten, andere indem sie
es durch Ländererwerb vergrößerten" und erklärt es auf diese Weise, weshalb das
Königtum eine besonders dauerhafte Verfassung sei.

Auf welches Herrschergeschlecht trifft diese Behauptung des Aristoteles wohl mehr
zu als auf unser Kaisergeschlecht! von dessen Vorfahren man mit Recht behaupten kann,
daß sie zwei mal den preußischen Staat neu gegründet haben: zum ersten Mal, als der
Burggraf von Nürnberg, der spätere Kurfürst Friedrich I von Hohenzollern, die vollständig
zerrüttete und verwilderte Mark Brandenburg unter seine Obhut nahm, den Trotz des
märkischen Adels brach und wieder Sicherheit und Ordnung in das Land zurückführte,
und zum zweiten Mal, als nach den entsetzlichen Verheerungen des 30jährigen Krieges der
große Kurfürst seine völlig ausgesogenen und fast menschenleer gewordenen Länder vor
der völligen Vernichtung bewahrte und durch seine unermüdliche Fürsorge und seine
weisen Maßregeln in wunderbar kurzer Zeit sich wieder einen blühenden, mächtigen
Staat schuf. Auf welches Herrschergeschlecht paßt es wohl mehr als auf unser Kaiser¬
haus, zu dessen Vorfahren Männer gehören wie Friedrich Wilhelm I, und Friedrich der
Große, deren Nennung genügt, um uns sofort daran zu erinnern, wie viele Wohltaten
ihnen das deutsche Volk verdankt; dessen Vorfahren nicht einmal sondern wiederholt ihr
Land vor Unterjochung bewahrt, vom Feinde befreit haben, die vor allem das große
Verdienst sich erwarben, den heißesten Wunsch ihrer Volksgenossen zu erfüllen, ein
neu geeintes deutsches Reich wiederherzustellen und die einst verlorenen Kinder des
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Reiches im Norden wie im Südwesten, Schleswig-Holstein und Elsaß-Lothringen zurück¬
zugewinnen; ein Geschlecht, das auch schon in der verhältnismäßig kurzen Zeit, in der
es an der Spitze des ganzen deutschen Volkes steht, diesem Volk eine Fülle segens¬
reicher Einrichtungen geschaffen hat und im besondern die erhabene Pflicht aller Könige
so treu erfüllt hat, ein Schutz zu sein, sowohl den Armen gegen die Wohlhabenden,
wie den Wohlhabenden gegen die Armen. Fürwahr, solche Wohltaten vergißt ein Volk
nicht! Ein Geschlecht, das so großes geleistet hat, wurzelt fest im Herzen des Volkes;
und keine Macht der Erde vermag es aus demselben herauszureißen! Und gerade darin
besteht der größte Nutzen, den das Königtum für uns hat. Napoleon soll einst — wenigstens
dem Sinne nach, des Wortlauts erinnere ich mich nicht genau — gesagt haben: ich mag
noch so viel Siege über Ostreich und Preußen erringen, mag noch so große Teile ihres
Landes von ihnen losreißen; das östreichische und preußische Volk, auch in den losge¬
rissenen Teilen, hält fest an seinen angestammten Herrscher; ich dagegen brauche nur
eine Schlacht zu verlieren, und mein Thron gerät ins Wanken. Diese Äußerung — mag
sie wahr sein oder nicht — ist bezeichnend; sie zeigt recht deutlich, wie die treue
Anhänglichkeit eines Volkes an seinen Fürsten die beste Bürgschaft für seine eigene
Fortdauer ist, denn in erster Linie diese Anhänglichkeit hat Preußen und Ostreich
damals gerettet, und diese Anhänglichkeit wird hoffentlich auch in Zukunft, sollten
wieder einmal schwere Zeiten über unser Volk hereinbrechen, es siegreich hindurch-
f(ihren und ihm die Kraft geben, sich seine Unabhängigkeit in allen Stürmen zu
bewahren.

Deshalb laßt uns festhalten an dem wertvollen Gute, das uns in dem Kaisertum
geschenkt ist. Wir.wissen alle, in wie gefährlicher Lage sich unser Volk befindet! Feinde
ringsum! Kein Volk so mit Mißgunst, so mit Eifersucht betrachtet wie das unsrige!
Darum sollten wir alles, wie Fürst Bismarck im Reichstag einmal mahnte: „was bei
uns niet- und nagelfest ist, was feststeht, was wie eine Burg aussieht, schonen und pflegen,"
und eine solche Burg ist vor allem unser Kaisertum.

Deshalb froh darüber und stolz darauf, daß wir noch ein König- und Kaisertum
besitzen — denn einmal beseitigt, ist es nicht wieder zurückzubringen — stolz darauf,
das wir an der Spitze unseres Reiches ein Geschlecht haben, das die ihm auferlegten
Herrscherpflichten von jeher besonders ernst auffaßte und gewissenhaft erfüllte, stolz
darauf, daß dieses Geschlecht noch in voller Blüte und Kraft an der Spitze unseres
Reiches steht, daß 6 stattliche Söhne unsern Kaiser umgeben und unser Herrscher¬
geschlecht in der in Kürze bevorstehenden Vermählung unsers Kronprinzen im Begriff
steht neue Wurzeln zu treiben, fordere ich Sie auf mit mir einzustimmen in den Ruf:
Seine Majestät der Kaiser und das ganze Kaiserliche Haus lebe hoch!

-3K3SS-
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Anmerkungen.

') zu S, 7. Zielinski, „Cicero im Wandel der Jahrhunderte" S. 47.

2) zu S. 8. Die Belegstellen für diese Ansicht des Aristoteles werden S. 26 Anm. 17 bis Anna. 22 gegeben werden.

3) zu S. 8. vgl. Friedrich des Gr. urteil über den tüchtigsten Geschichtsforscher jener Zeit, Mascou (de la litt.
Allem, ceuvr. VII, 93) si je repasse les historiens, je ne trouve que l'histoire d'Allemagne du professeur Mascou,
qne je puisse citer comme la moins defectueuse (cf. von Wegerle Gesch. d. dtsch. Historiogr. S. 675), ferner das
Urteil Leasings in den Briefen „die neueste Literatur betr. :" „Mit Ihrer Ursache, warum wir so wenige oder auch
wohl gar keine vortrefflichen Geschichtsschreiber aufzuweisen haben, mag es vielleicht seine Richtigkeit
haben. Unsere schönen Geister sind selten Gelehrte, und unsere Gelehrten selten schöne Geister. Jene wollen gar
nicht lesen, gar nicht nachschlagen, gar nicht sammeln, kurz gar nicht arbeiten; und diese wollen nichts als das.
Jenen mangelt es am Stoffe, und diesen an der Geschicklichkeit, ihrem Stoffe eine Gestalt zu geben. Unterdessen
ist es im ganzen recht gut, daß jene sich gar nicht damit abgeben und daß sie sich in ihrem wohlgemeinten
Fleiße nicht stören lassen. Denn so haben jene am Ende doch nichts verdorben, und diese haben wenigstens
nützliche Magazine angelegt und für unsere künftigen Livios und Tacitos Kalk gelöscht und Steine
gebrochen u. s. w." — Selbstverständlich will ich nicht leugnen, daß in der Ansammlung des Stoffes — wie
auch Lessing hervorhebt — auch in jener Zeit Tüchtiges geleistet wurde. Bekanntlich heben die Kenner der
Geschichtsschreibg. jener Zeiten hervor, daß emsiger Fleiß, gründliche Forschung, strenge Wahrheitsliebe und
Unparteilichkeit schon damals ein Vorzug der deutschen Geschichtsschreiber war (z. B. Giesebrecht Entwickig. d.
dtsch. Geschichtswissenschaft, in Sybels Ztschr. Bd. I S. 4); aber gerade Giesebrecht fällt auch die oben
angeführten Urteile.

*) zu S. 9. Giesebrecht a. a. 0. S. 3.

6) zu S. 9. Giesebrecht a. a. 0. Giesebrecht meint die Werke Gatterers und Bäberlins. Über Häberlins „um¬
ständliche Reichshistorie" urteilt er: „umständlich ohne Frage, aber zugleich ungeheuerlich in jeder Beziehung".

6) zu S. 10. Daß natürlich der Umfang und der Gehalt der auf den Gymnasien den Schülern übermittelten
Kenntnisse in der alten Geschichte je nach den Kenntnissen, den Neigungen und dem Lehrgeschick der betreffenden
Lehrer in der Geschichte und in den klassischen Sprachen auf den verschiedenen Anstalten ein verschiedener war,
daß auch schon damals auf einzelnen Gymnasien verhältnismäßig tüchtiges geleistet wurde, will ich selbstver¬
ständlich nicht leugnen; aber auch die tüchtigsten Lehrer blieben natürlich von dem damaligen Stande der
Wissenschaften, von den Anschauungen, die in ihrer Zeit in der Wissenschaft die herrschenden waren, abhängig.

7) zu S. 11. vgl. Gilbert Handb. d. griech. Staatsaltert. S. 163 u. 175. Ein ähnliches Verhältnis nimmt Gilbert
für das 4. u. 5. Jahrhdt. an.

8) zu S. 14. Uhlhorn, der Kampf des Christentums mit dem Heidentum, Seite 47.

9) zu S. 15. Cap. 29 § 14 bis cap. 32 § 27 (Didot'sche Ausg. der oratores Attici).

10) zu S. 16. Cap. 17 § 15 ff.

11) zu S. 16. xaXcog de drl/.iccy<ayr/<feig eäv /xifir' vßQi£sir mv oylov säg fii}ir' ißQt^ofisvov 7TSQi0Qag dlXd
oxoTvfjS, onojg oi ßt'Xncrroi fikv rag nixdg Sgovffiv ol tfalloi fi!rjö&i' ädixrjaovTca, zavTa yäg amiyeTa nqona
xal ue'yiGTCt xQrjffrijc noXirsiag e<friv.

li ) zu S. 16. rüg ,u£»' sQyaaiag avTOig xuiriairj xsQÖaks'ag.
4
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l3) zu S. 16. rtqdg de xovxoig <piXdv{rqmnov eivai del xal cpiXorroXiv, ovxe ydq I'tctmov ovxe xvvcöv ovx
dvdqmv ovx uXXov nqdyfiaxog ovdevog olovxe xaXmg dqjeiv dv fxrj xig Xm QU xovioig mv avxov deT
noielairai xrjv emfie'Xeiav.

u ) zu S. 16. ita caritate nos capiunt reges, consilio optimates, libertate populi. Leider ist die Stelle, in der
Cicero es begründet, weshalb die Könige uns caritate capiunt bis auf die „Worte occurrit nomen quasi patrium
regis, ut ex se natis ita consulentis civibus et cos conservantis studiosius" ausgefallen.

15) zu S. 16. de rep. I Cap. 35 § 54 sed si unum ac simplex est probandum, regium probem; I Cap. 45 § 69
quod ita cum sit ex tribus primis generibus longe praestat mea sententia regium de rep. II Cap. 23 § 43
nam ipsum regale genus civitatis non modo non est reprehendendum, sed haud scio an reliquis simplicibus
longe anteponendum, si ullum probem simplex reipublicae genus.

16) zu S. 17. Mit dieser Behauptung steht nicht in Widerspruch, daß Aristoteles im VII (IV) und VIII (V)
Buche seiner Politik eine Musterverfassung aufstellt, denn diese ist nicht für die wirklich bestehenden Staaten,
sondern nur für einen Staat berechnet, dessen Lage, Größe und natürliche Beschaffenheit eine solche wäre, wie
er sie als am meisten wünschenswert halte, und dessen Bevölkerung außerdem so geartet und gegliedert sei,
wie es ihm als Ideal vorschwebe, cf. Arist. Pol. IV (VI) Cap. 1, Cap. 11 u. a. St.

n ) zu S. 17. Als besonders bezeichnend unter den vielen Belegstellen führe ich den Wortlaut der folgenden
an (ich bezeichne die Stellen nach der ed. Acad. Bor., die in Klammern stehenden Buch-, Kapitel- und
§-Bezeichnungen sind der Susemihl'schen Ausg. entnommen): ed Acad. Bor. 1296 b IV, Cap. 12 (VI, Cap. 10).
xig de noXixefa xtai xal no'i'a nofoig avß<pe'qei, eypfievov eaxi xmv eiqrße'vmv dieXd-eiv. Xrpxxeov drj rrqmxov
7tsqI naamv xa&6Xov xavxov' deTydq xqsixxov si'vm xo ßovXoßevov fie'qog vrjg noXemg xov (irj ßovXofievov
fie'veiv xrjv noXixeiav. sßxi de naßa icoXtg ex xs xov nviov xal noo~ov. Xe'ya) de noiov fxiv e'Xevd-eqiav
(Freiheitsdrang vgl. VII (IV) Cap. 7 (6) 1328") nXovxov naideiav evyeveiav, noaov de xrjv xoi TrXrj&ovg
VTreqo%tjv ..... ottov ßev ovv vneqe'xei xo xmv anoomv nXrjd-og xrjv elqrjfie'vrjv dvaXoyiav, evxav&a
neifvxev eivai drjfioxqaxiav, xal e'xadxov eidog dr^ioxqaxiag xaxd xrjv vneqoxrjv xov drjjnov exdffxov, olov
sdv fitv xo xmv yemqymv vneqxeivrj nlfjd-og, xrjv -nqmxr^v dr^oxqaxiav, edv de xo xmv ßavavamv xal
Hiairaqvovvxmv, xrjv xeXevxaiav, ö/xoimg de xal rag dXXag xdg ßexa^v xovxmv' ottov de xo xmv evnoqmv xal
yvmqifimv vTTsqxeivei Xm txoim rj Xeinexai %m TioGm ivxavira de oXiyaqxiav, xal xrjg oXtyaqyiag xov avxov
xqonov exaffxov eldog xaxd xrjv vneqoxrjv xov oXtyaqxixov nXrjd-ovg' ottov de xo cmv fxe'amv vneqxeivei
nXrjirei i'j GvvafMpoxe'qmv xmv dxQmv rj xal S-axeqov /.wvov evxav&a evde'xexai noXixeiav (d. h. die von
Aristoteles im engeren Sinne s. g. noXixeia vgl. S. 19 dieser Abhdlg.) eivai fiovipov cf. außerdem IV Cap. 3 1290"
(VI) avayxaiov dqa noXixeiag eivai xodavxag offameq xa£eig xaxd xdg vneqoxdg elm xal xaxd xdg diatpoqdg
xmv fioqimv, ferner IV (VI) Cap. 1, 3, 4; (IV (VI) Cap, 4 gibt Arist. einen Überblick über sämtliche Teile des
Staats), Buch V (VIII) Cap. 3 S. 1303 b guter Vergleich: wie im Krieg das Durchwaten eines Kanals, wenn er
auch noch so klein ist, die Phalangen auseinanderreißt, so führt auch jeder Unterschied zwischen den Bürgern
zu einer Spaltung.

i8 ) zn S. 17. S. 1281 a B. III Cap. 9 (5) dioneq baoi avf.ißdXXovxai nXtiffxov eic xr]v xoiavxrjv xoivmviav,
xovxoig xrjg noXemg fitxeaxi nXelov rj xoig xaxd fiev e'Xev&eqiav xal yevog l'aoig r) fiei^om xaxd de rr)i<
noXixixrjv dqexvjv dvi'aoig rj xoig xaxd nXovxov vrreqeyovai xax dqexrjv d'vnsgexo/Ae'voig.

19) zu S. 17. S. 1303 a B. V (VIII) Cap. 3. axaaimtixov di xal xo ßi] oßocpvXov, emg äv avimvevar] moneq
ydq ovd' e'x xoi xv%6vxog nXrjD-ovg ndXig yiyvexai, ovxmg ovd' ev xm xvxovzi XQM'V u - s w -

20) zu S. 17. VII (IV) Cap. 9 (8) S. 1329 a Ol ydq xmv onXmv xvqm xdi jieveiv )j iirj iievsiv xvqioi xtjv
noXixeiav. IV (VI) Cap. 3 S. 1289 h (in alten Zeiten alle Staaten, deren Macht in der Reiterei bestand, naturgemäß
Oligarchien, denn nur die Reichen konnten Pferde züchten), besonders auch IV (VI) Cap. 13'' (10), 1297 b .
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"2l ) zu S. 17. VII (IV) Cap. 2 § 10 S. 1325 a . xal xovxo xrjg vono&sxixifi ecxiv idelv edv xlveq Indqxmmv
ysixvimvxsg, nola nqog noiovg aGxrjxt'ov rj nmg xolg xa&rjxovai nqog exdaxovg XQtjffrs'ov; V (VIII) Cap. 10
(8 § 18) S. 1312"; V (VIII) Cap. 7 (6) Schluß S. 1307».

22) zu S. 17. V (VIII) Cap. 1 S. 1337 a . xo ydq fj9-ogxrjg noXixslag exdßxrfi xo olxtlov xal (pvXdxxeiv simtis
VT/V noXtxeiav xal xaD-iairjaiv e% dqxfjc, olov xo fiiv dr^/xoxqaxixovdr^ioxqaxlav, xo d' oXiyaqxixov oXiyaqxlav,
dsl de xo ßt'Xxiov r^&og ßsXxlovog al'xtov noXixslag; S. 1288" III Cap. 17 (11) ßaaiXsvxov fiiv ovv %6 xoiovxov
saxi nXrjd-oc, o neifvxs ope'qeiv yt'vog vneqs'xov xax aqsxrjv nqog r/ysfioviav noXixtxrjv, dqiaxoxqaxixov de
nXij&og o ntifvxe ipeqeiv Tnv xmv eXsvd-eqmv aqxrjv i>no Tü,v xax aqexrjv rjysfiovixmv nqog noXixixrjv
aQx>]v, noXixixov de nXrj&og sv d> niyvxsv iyytvtaüai nXrj&og noXs/itxov, diu d/.isvov dqxsiv xal äqxsa&ai
xaxd vofiov xov xax' dgiav diavs'fiovxa xolg evnoqoig xdg dqxdg. VII (IV) Cap. 7 1327 b u. 1328" IV (VI)
Cap. 11 (§ 5) 1295"; VII (IV) Cap. 2, 1324" u. 1324".

•23) zu S. 17. V (VIII) Cap. 3 (2 § 7) 1302» u. 1303». yiyvovxai Si xal dl av'^aiv xrjv naqd xo dvdXoyov
fisxaßoXal xmv noXixsimv' mcnsq ydq am/xa ex fieomv avyxsixai xal dsl ai'£dvso&ai dvdXoyov, Iva fievy
r) cvfi/xsxqla, si de /iir], ip&elqsxai, oxav ..... sviois dt xav slg dXXov £mov fiexaßdXXoi /.loqyrjv, sl fxrj
fiovov xaxd xo nooov dXXd xal xaxd xo noiov av£uvoiio naqa xo avaXoyov, ovxm xal noXig avyxsixai
ex fisqmv, mv noXXdxig Xavitdvsi xi avgäroßsvdv, olov xo xmv unoqmv nXrjttog sv xalc drj/ioxqaxi'aig xal
noXixslaig ..... avfxßalvsi de xal xovxo sv xalg dr^oxqaxlaig rjixov de' nXsiovmv ydq dr] xmv svnoqmv
yivo/.ie'vo)v rj xwv ovaimv av^avojxevmv fisxaßdXXovmv slg oXtyaq/iag xal ävvaoxelag, ferner Cap. 4 S. 1304
fisxaßdXXovai dt xal slg oXiyaqxlav xal slg drjj.iov xal slg noXtistuv sx xov sidoxtfirjcrai' xi rj dq%ulov rj
/xoqtov xrjg noXsmg u. s. w., ferner Cap. 7 S. 1306 b u. 1307".

2i ) zu S. 18. IV (VI) Cap. 12 (10) S. 1296 b vgl. S. 26 Anm. 17 dieser Abhdlg. Buch III Cap. 17 (11) S. 1288»
dXX' ex xmv eloijUkvmv ys (pavsgöv, mg sv [lev xolg 6,uot'oig xdi i'aotg ohxe WfxqtQov eai'iv ovxe di'xatov s'va
xvqiov elvai ndvxav; cf. III, Cap. 16 (11) S. 1287" doxsl dt' ximv ovds xaxd <fvmv slvai xo xvqiov elvai
ndvxutv xoiv noXlxmv s'va, bnov ffvvs'ffx^xsv s]- b^ioitov rj ttoXic' xolg ydo b/iioioig (pvffsi xo avxo dtxaiov
dvayxaTov xal xrjv avxfjV a^iav xaxd tpvoiv slvai, wax ti'neq xal xo i'ai(v e'xstv xovg ariaovg xqo(prtv rj
ea&rfca ßXaßeqov xolg oajfj.aatv, ovxmg s'xsi xal xd neql xdg xifidg ........... diontq ovds'va fidXXov
aqxeiv rj ccQxeölhai dtxaiov ..... xovxo d'ijdrj vofiog, r) ydo xd&g vo/.wg; IV (VI) Cap. 11 (9) S. 1296 b
ßovXexai ds ys rj nöXig t'§ i'ffmv sivai xal oßoiav oxi fidXiaxa, xovxo d'vTrdgxsi fidXiGxa xolg tut'ooig .....
drjXov doa öxi xal i] xotvotvia r) noXixixrj aolaxi] r] diu xmv (leaiav xal xdg xoiavxag svde'xexai sv noXixsv-
sG&ai noXsig, sv alg drj ttoXv xo (isaov xal xoslxxov fidXiaxa /.itv a/xifolv, sl ds firj, ü-axs'qov [.li'oovg'
TTQOGxid-t'f.ievovydo noiel QonrjV xal xwXvei ylvsa&ai xdg ivavxlag vnsqßoXdg. dionsQ slxvxt'a fisyi'axrj
xovg 7roXixsvo/xs'vovg ovßiav s'xsiv fj,e'o~rp> xal ixavrjv, mg onov o? fiev noXXd Gcpodoa xt'xxrffxai ot de firjdev,
rj dfjfxog «cr/aroe ylvsxai rj bXiyaqx^u dxqaxog rj xvqavvlg dl d/iqoxt'qag xdg vnsqßoXdg ..... oxi d'r) /Lis'arj
ßeXxiaxrj cpaveqov fiovrj ydq daxußlaaxog' onov ydq noXv xo did fieaov, rjxioxu avaxdasig xal diaaxdasig
yivovxai; III, Cap. 15 (10) S. 1287 b snsl de avvsßaivs yivsad-ai noXXovg 6/.ioiovg nqog dqsxrjv ovxsxi vne'fisvov
dXX' t^rjxovv xoivovxi xal noXixsiav xad-icxuaav III, Cap. 18 (12) 1288» snsl de xqslg (patusv efvai xdg oq&dg
noXixsi'ag, xovxwv de dvayxalov dqi'cxrjv slvai trjv vtxo xmv dqiaxmv olxovo/j,ovf.ie'vrjv,xoiavxrj d'soxlv e'v ft
avfißeßrjxsv rj §va xivd avfindvxmv rj ysvog oXov rj nXrjif-og vneqe%ov elvai xax dqsxrjv cf. III, Cap. 7 (5)
S. 1279 b vgl. auch die oben Anm. 22 angeführte Stelle III Cap. 17 (11).

"2=) zu S. 18. IV (VI) Cap. 12 S. 1296 b dsl d'dsl xov vofioü-exrjV ev XJj noXixela nqooXa(.ißdveiv xovg fie'oovg,
dv xs ydq oXiyaqxixovg xovg voßovg xiS-fj, oxoxd^to-d-ai XQ r) ™ v fJ^ßwv, sdv xs drjfioxqaxixoiig, nqoad-
ysait-ai xolg vofioig xovxovg.
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26) zu S. 18. Sehr lehrreich ist es, wie Aristoteles seine durch die Erfahrungen der Geschichte, besonders der
römischen, bestätigte Ansicht begründet, daß unter den verschiedenen Arten der Demokratie diejenige die dauer¬
hafteste sei, in der die Mehrheit des Volkes vom Landbau oder von der Viehzucht lebe VI (VII) Cap. 4 (2)
1318», 1319»; IV (VI) Cap. 6 (5) 1292".

27) zu S. 18. Polit. III, Cap. 13 (8) 1284 a sl ds zig saziv slg zoaovzov diacptqcov xaz' dqszrjg vnsqßoXrjv

rj rcXsiovg fisv svog firj fis'vzoi Svvazol nXrjqcofia Tcaqe%sa&ai noXscog, coazs [xrj av/xßXrjzrjv sivai rrjv rcov
äXXcov dqsrrjv nävzcov [irjdh zijv Svvafiiv avzcov zrjv noXizixrjv nqog rrjv s'xsivcov, sl nXsiovg sl 6 slg, ovxs'n
ihsrsov zovzovg fisQog noXscog, ädixrjaovrai ydq d'giovfisvoi zcov i'ffcov, ävtaoi zoaovzov xar' dqszrjv ovrsg

xal rrjv noXinxrjv SvvafMV warrsq ydq xtsov sv dvd-qomoig slxog slvca zov zoiovzov od-sv drjXov ozi xai

rrjv vo/xo&saiav avayxaiov sivai nsql zovg l'aovg xcd ra. ys'vsi xal zfj dwccfisi, xazd 8h zmv zoiovzcov ovx
san vofiog avrol ydq slai vöuog (für solche Leute gibt es kein Gesetz, denn sie sind selbst Gesetz) xal ydq

ysXoiog äv sh] vo/ao&szsiv zig rcsiqc6f.isvog xaz' avzcov. Xs'yoisv ydq äv l'acog ansq 'AvziCxhävrig s'cprj zovg
Xs'ovzag Srjfirjyoqovvzcovzur daavrcoScov xal zo l'aov ägiovvzcov nävzag sysiv, öiö xal zid-svzai zov oazqa-
xia/nov al drjfioxqazovfisvai noXsig 6id rrjv zoiavzrjv alziav' avzai ydq drj Soxovai Sicoxsiv zrjv laozrpa
/.idXiaza nävzcov Stars zovg äoxovvzag insqs'xsiv ävvdfiei Sid nXovzov rj noXvcpiXiavrj ziva äXXrp* noXizixrjv
laxvv coazqäxt^ov xal [isfriaraaav sx zrjg noXsmg %oovovg coqiafis'vovg u. s. w., S. 1284 b ßs'Xtiov /xiv ovv
zov vof.ioO-szrjv ig äqxrj? ovzco avorrjtrai zrjv noXizsiav äazs (xrj dsia&ai roiavrrjg lazqsiag dXX' snl zrjg
dqiazrjg noXizsiag s%si noXXrjv anoqiav ov xazd zcov äXXwv aya&cov zrjv vnsqoxrjv olov laxiog xal nXovzov
xal noXvcpiXiag, dXXd dv zig ysvrjzai diacpsqcov xaz' aqszrjv, zi %qr) noislv , ovydq 6rj cpaisv äv dsiv
sxßdXXsiv xal /isS-iardvai zov zoiovzov aXXd [xrjv ovo' äq%siv ys zov zoiovzov (naqanXrjaiov ydq xdv sl
Jidg ccqxsiv ägioifisv) [isqi^ovzsg zag dq%dg. Xsirtszai zolvvv, onsq xal i'oixs ns<pvxsvai, nsi&sü&ai tm
zoiovz'o Ttdvzag dafis'vmg, wazs ßamXs'ag sJvai zovg zoiovvovg didiovg sv zalg noXsaiv. cf. III, Cap. 17 (11) 1288"
ozav ovv rj ys'vog oXov rj xal zwv dXXmv sva zivd o~v[ißf] dia<psqovza ysvsaD-ai xaz' dqezrjv zoaovzov äa-9-'
V7Tsqs%eiv zrjv sxsivov zrjg zcov aXXmv navzoav zozs Slxaiov zo ys'vog sivai zovzo ßamXixov xal xvqiov ndvziov
xal ßaaiXsa zov i'va zovzov .......... ovzs ydq xzsivsiv rj (pvyadsvsiv ovd oozqaxi^siv ärj zov zoiovzov
Ttqsjzov iaziv u. s. w.

38) zu S. 18. a. a. 0 IV (VI) Cap. 11 (9) 1295 a slydq xaXiög sv zoTg föixoig sfqrjzai zo zov svdaifiova ßiov
sivai zov xaz* dqszrjv dvsfijrocfiGzov, f.isfföttjva ds zrjv dqszrjv, zov fis'aov dvayxalov sivai ßiov ßs'Xziazov, zrjg
ixdazoig svSsyoiisvijg xv%eTv fisaozrjiog, zovg avzovg zovzovg oqovg avayxaiov slvca xal tcoXsok äqszrjg xal
xaxi'ag xal noXizsiag. fjydq noXizsia ßiog zig san noXsmg vgl. VII (IV) Cap. 13 (12) besonders 1331 b Svo sazlv sv
oig yivsxai zo sv nam, xoizoiv (T sazlv tv fitv sv zr» zov axorröv xstad-ai xal zo ze'Xog zwv nqd^smv oq&oog,
sv ds zdg nqog zo zsXog (psqovaag Ttqd'§tig svqlaxsiv svde'xsxai ydq zavza xal diacpcovsiv aXXrjXoig xal Gvixcpto-
vslv ..... stzsI Ss zo nqoxsifisvov sffzi zrjv dqiazrjv noXizsiav löslv avzrj S'sazl xaxh'rjv äqio~z'dv noXizsvoizo,
äqiaza tfav noXizsvoizo xad-'rjv svSaifiovsiv /.laXiaza svSs%szai rrjv noXiv. 1332 a drjXov ozi zrjv svöaifioviav
SsTzi sazi, /A,rj Xavd-dvsiv. ydjisv de xal dicoqiafxsS-a sv zoig rj&ixoig, si'zi zcov Xoycov sxsivcov 6'cpsXog, svs'qysiav
sivai xal %qrjdiv dqszrjg zsXsiav u. s. w. vgl. ferner VII <IV) Cap. 1 vnoxsidd-co zoaovzov, ozi ßiog fisv dqiazog
xal fwqlg ixdazov xal xoivrt zalg noXsaiv 6 fiszd dqszrjg xs%oqr[yrjfAsvrjg sm zoaovzov, äazs /xszs'xsiv ziöv
xaz' aqszrjv TzqdS-siin' Cap. 3 S. 1325 a r/ ydq svdaifjiovia nqa^ig S. 1325 b dXX'si zavza Xs'yszai xaXcög xal zrjv
svdaifioviav svnqayiav -d-szsov xal xotvrj ndarjg rcoXscog äv si'rj xal xad-' s'xaatov äqiarog ßiog ö nqaxzixog.

M) zu S. 19. a. a. 0 III, Cap. 14 (9) 1285 1 olydq noXizai cpvXdzzovaiv onXoig zovg ßaaiXsig, zovg Ss
zvqdvvovg gsvixov, o? [isv ydq xazd vofxov xal sxovzcov ot S'äxovzcov äqxovaiv coad? oT /xtv naqä zcov
noXizcav, ol' cYstiI zovg rroXizag s'xovai rrjv cpvXaxrjv. cf. IV (VI) Cap. 10 1295"
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30) zu S. 19. IV (VI) Cap. 8, S. 1293b, ferner IV (VI) Cap. 8, S. 1294» dpiGxoxqaxiag fxiv ydg ogog aQexrj
oXiyagxiag dl nXovxog.

31) zu S. 19. IV (VI) Cap. 2 S. 1289«.

:ii ) zu S. 19. IV (VI) Cap. 2, S. 1289 a xrjv dl ßuaiXsiav dvuyxalov rj xouvo/ia ftovov s%eiv ovx ovffav rj
did noXXijv vrrsQOxrjv tlvai xov ßaaiXsvovxog ferner III, Cap. 17.

M) zu S. 19. IV (VI) Cap. 2 (1289») u. a. St. besonders III Cap. 15 u. Cap. 16.

34) zu S. 19. III Cap. 7 (5) S. 1279 b IVa filv ydg dia<psQtiv xav dosxrjv rj oXiyovg ivde%exai. nXelovg

d'fjdrj yaXenov fjXQißma-d-ai ttqoc naßav dgtxrjV dXXd fxdXiaxa xrjv noXsfjiixrjv.

35) zu S. 19. IV (VI) Cap. 2, 1289 a snsl dl iv vfi TtQoaxrj fisirodtn zäv noXixeimv dietX6/.tt&a xgstg f.ilv
rag ogS-dg noXizeiag, ßaaiXsiav, dgißxoxgaxiav, noXixsiav, xgtig dl xdc xoixmv nagsxßdatig, xvqavvida filv
ßaaiXsiag, oXiyagxiav dl agiarOxgaxiag, dr^Oxqaxiav dl rcoXixsiag.

36) zu S. 19. vgl. die S. 28 dieser Abhandlung angeführte Beweisstelle III Cap. 13 (8) 1284 a . Als Beweis, daß auch
Tyrannen sich zur Austoßung der tüchtigsten Männer genötigt sähen, wird an derselben Stelle die Geschichte
von dem Rat erzählt, den Periander einem andern Tyrannen erteilte, indem er den Boten desselben durch ein
Kornfeld führte und auf dem Wege alle hervorragenden Ähren abhieb, eine Geschichte, auf die Aristoteles
V (VIII) Cap. 10 (8) 1311 a noch einmal hinweist; ebenfalls behauptet er III Cap. 13, daß auch die Oligarchien
dieses Hülfsmittel anwenden müßten und angewendet hätten.

37) zu S. 19. IV (VI) Cap. 2 1289".

38) zu S. 19. V (VIII) Cap. 10 1312".

30) zu S. 20. V (VIII) Cap. 11; IV (VI) Cap. 4, 1292a.

40) zu S. 20. V (VIII) Cap. 11; 1315 b 6 ydg dxOjiog (pavsQog, on dsT fjirj xvgavvixov dXX' Oixovo/Mv xal
ßamXixöv streu (fatrsa&at xOig dqxOj-iirOig. Ferner VI (VII) Cap. 11 (9) 1314 a wie es einer der Wege sei, auf
denen das Königtum zu Grunde gehen könne, wenn die Könige ihre Herrschaft in tyrannischer Weise ausübten,
so sei es umgekehrt ein Mittel zur Erhaltung der Tyrannenherrschaft, wenn der Tyrann wie ein König
zu regieren suche, indem er sich den Anschein gäbe, für den Staatshaushalt treu zu sorgen, z. B. nur, wenn
es der Staatshaushalt nötig mache, Steuern zu erheben, über Ausgaben und Einnahmen Rechnnng abzulegen u. s. w.
vgl. III Cap. 14, 1285 b Sxsnsg ydg rj olxOvOfMxr) ßamXsta xig olxiag saxiv, Ovrwg rj ßccßiXeta jioXscog xal
e&vovg evog ij nXsiovmv olxovOf.ua.

-") zu S. 20. V (VIII) Cap. 10 (8) 1311^ ßovXsxai dl 6 ßamXsvg shai (pvXa£, onmg ol filr xsxxrjfis'roi
rag Ovcsiag ß^dlr ädixor ndayaaw, 6 dl drjf.iog firj ißgi^r/xai firjdlr.

4S) zu S. 20. Man vgl. die Worte des jüngeren Primrose im Vicar of Wakefield, er habe die Beobachtung
gemacht, daß es den Armen in der Monarchie und den Reichen in der Bepublik am besten ergehe.

«) zu S. 20. V (VIII) Cap. 10 (8) 1310b.

44) zu S. 20. V (VHI) Cap. 10 '8) 1313» ßaffiXsia d'vrco filr xär sgcod-sv ijxiffxa (f&sigsxai, dio xal
noXvxQonog saxiv.

45) zu S. 20. V (VIII) Cap. 12 (9) 1315b.

4e) zu S. 20. V (VIII) Cap. 11 (9) 1313 b xal ij fiev ßaaiXeta dm^sxai did zur (piXcov, xvgavvixov 61
%6 jxdXiax' dmdxstv xOig (pi'Xotg; vgl. die früher angeführte Stelle, daß die Leibwache der Könige Bürger
bildeten, die Leibwache der Tyrannen Söldner.
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47) zu S. 20. Bemerkenswert ist es, daß schon Aristoteles behauptet, die Tyrannen griffen, um sich in ihrer
Stellung zu behaupten, unter anderem gerne auch zu dem Mittel, ständig Krieg zu fuhren, weil ihre Untertanen
durch die Kriege beschäftigt gehalten würden und im Kriege einen Führer nötig hätten V (VIII) Cap. 11 (9) 1313 b.

4») zu S. 20. V (VIII) Cap. 10 (8) 1313".

4!») zu S. 21. Gedanken und Erinnerungen. I. S. 290.

60) zu S. 21. vgl. Aristoteles Politik VII (IV) Cap. 7 1328«.

r'') zu S. 21. vgl. z. B. Dehn, Bismarck als Erzieher S. 204. B. äußerte diesen Gedanken aber auch sonst oft.

•>2) zu S. 21. Dehn a. a. 0. S. 205.

"3) zu S. 22. Dehn a. a. 0. S. 133.

s4) zu S. 22. Anhang zu den Gedanken u. Erinnerungen I (Kaiser Wilhelm u. Bismarck) S. 86 (91 Brief. 1,12, 1863).

^«^
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«) zu S. 20. Bern.
Stellung zu behaupten,!
durch die Kriege besc

48) zu S. 20. V (V

«j zu S. 21. Gedal

r>°) zu S. 21. vgl. J

W) zu S. 21. vgl.
r'ä) zu S. 21. Dehn

ss) zu S. 22. Dehn
S4) zu S. 22. Anhan

jiptet, die Tyrannen griffen, um sich in ihrer
ändig Krieg zu führen, weil ihre Untertanen
Führer nötig hätten V (VIII) Cap. 11 (9) 1313".

äußerte diesen Gedanken aber auch Honst oft.

ilhelm u. Bismarck) S. 86 (91 Brief. 1, 12, 1863).
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